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Vorbemerkung

Der Verband der Diözesen Deutschlands, Kommission für Urheber-, Ver-
lags- und Medienrecht hat Merkblätter erarbeitet, die für den Umgang
mit Urhebernutzungsrechten und den entsprechenden Verwertungsgesell-
schaften hilfreich sind. Sie betreffen Musikaufführungen im Gottesdienst,
in Kirchenkonzerten und bei Pfarrfesten (s. GEMA), das Kopieren von
Büchern und Zeitungen (s. VG Wort) sowie das Kopieren von Noten zur
Unterstützung des Gemeindegesangs (s. VG Musikedition).

Die Veröffentlichung dieser Merkblätter in einem gesonderten Heft unse-
res Amtsblattes hat uns veranlaßt, sämtliche bestehenden Verträge, soweit
sie noch in Geltung sind und in den Merkblättern in Bezug genommen
sind, mitzuveröffentlichen. Der Vertrag mit der VG Musikedition ist neu
und gegen den bisherigen Vertrag ausgetauscht.

Damit soll den Beziehern die Möglichkeit gegeben werden, sich umfas-
send über das im Bistum geltende Urheberrecht einen Überblick zu ver-
schaffen.
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171 I. Allgemeine Grundsätze des Urheberrechts1

I. Rechtsgrundlage

Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Urheberrechtsgesetz
schützt den Urheber eines Werkes in seinen geistigen und persönlichen
Beziehungen zum Werk. Urheberrechtsfähige Werke sind nur persönliche
geistige Schöpfungen (§§ 1, 2 Urheberrechtsgesetz). Hierzu gehören ins-
besondere:

– Sprachwerke, wie Schriftwerke und Reden;
– Werke der Musik;
– pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
– Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst,

der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
– Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbild-

werke geschaffen werden;
– Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke ge-

schaffen werden;
– Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnun-

gen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen;
– Programme für die Datenverarbeitung.

Urheberrechtlich geschützt sind auch Leistungen, die sich unabhängig von
der sonst im Urheberrecht verlangten Gestaltungsqualität durch eine be-
sondere künstlerische oder wissenschaftliche Arbeit oder durch ihren or-
ganisatorischen Aufwand auszeichnen (verwandte Schutzrechte §§ 70 ff.
UrhG). Hierzu zählen mit einem je eigenen Schutzumfang:

– wissenschaftliche Ausgaben und Ausgaben nachgelassener Werke
– Lichtbilder ohne Werkcharakter
– Werke ausübender Künstler
– Tonträger
– Funksendungen

Z.B. werden Ausgaben urheberrechtlich nicht geschützter Werke oder
Texte geschützt, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätig-
keit darstellen und sich wesentlich von den bisher bekannten Ausgaben
unterscheiden.
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Bearbeitungen werden wie selbständige Werke geschützt (z.B. Überset-
zungen, Fertigung eines Chorsatzes aus einer bestimmten Melodie).

Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröf-
fentlichen ist. Er hat darüber hinaus das ausschließliche Recht, sein Werk zu
verwerten.Verwertungsrechte sind nach § 15 Absatz 1 UrhG insbesondere:

– Vervielfältigungsrecht
– Verbreitungsrecht
– Ausstellungsrecht
– Recht der öffentlichen Wiedergabe

Hierzu gehören gemäß § 15 Absatz 2 UrhG: Vortrags-, Aufführungs-
und Vorführungsrecht, Senderecht, Recht der Wiedergabe durch Bild-
oder Tonträger, Recht der Wiedergabe von Funksendungen.

Die Wiedergabe eines Werkes ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl
von Personen bestimmt ist, es sei denn, daß der Kreis dieser Personen be-
stimmt abgegrenzt ist und sie durch gegenseitige Beziehungen oder durch
Beziehungen zum Veranstalter persönlich untereinander verbunden sind.
Die Nutzung der Werke in der Öffentlichkeit und insbesondere zu ge-
werbsmäßigen Zwecken durch andere sind gegenüber dem Urheber oder
dem, der das Nutzungsrecht erworben hat (Verlag, Arbeitgeber, Ordens-
gemeinschaft), vergütungspflichtig.

Ohne Genehmigung – jedoch gegen Entgelt – ist die Aufnahme in Samm-
lungen für den Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch möglich (§ 46
UrhG).

Zitate im Sinne von § 51 UrhG sind ohne Genehmigung und Vergütung
zulässig.

Der Urheberrechtsschutz besteht zu Lebzeiten und 70 Jahre nach dem
Tod des Urhebers. Verkürzte Schutzfristen gelten u.a. für einfache Foto-
grafien, Computerprogramme und Filme oder wissenschaftliche Ausgaben
freier Werke und für die Herausgabe nachgelassener Werke. Neue Formen
der Verwertung von urheberrechtlich relevanten Leistungen (Stichwort
Multimedia) sind nach den allgemeinen Grundsätzen zu behandeln. So ist
z.B. bereits die bloße Einstellung von Texten ins Internet als solche unab-
hängig von späteren Abrufen bereits eine Vervielfältigung im Sinne des
Urheberrechtsgesetzes.

II. Verwertung

Der Urheber bzw. Nutzungsberechtigte hat zunächst seine Rechte selber
wahrzunehmen z.B. durch Abschluß von Vereinbarungen über Verwer-
tungsakte (Verlagsverträge, Verträge über Hörfunk-, Fernseh- oder Foto-
aufnahmen).
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Bestimmte Nutzungen sind kraft Gesetzes sogenannten Verwertungsge-
sellschaften vorbehalten, z.B. beim Vermieten oder Verleihen von Ton-
trägern durch öffentliche Büchereien (§ 27 Abs. 1 UrhG) oder bei der Ver-
vielfältigung mittels Bild- oder Tonträgern (§ 54 Abs. 6 UrhG). Da die
Urheber bzw. Nutzungsberechtigten vielfach nicht in der Lage sind, ihre
Nutzungsrechte in der Praxis selbst wahrzunehmen, bieten Verwertungs-
gesellschaften diese Leistungen an. Man braucht nicht Mitglied dieser Ge-
sellschaften sein, um Rechte wahrnehmen zu lassen. Dabei erfolgt die Ver-
gütung nach einem internen Verteilungsplan.

Verwertungsgesellschaften2 sind privatrechtliche Unternehmen, deren
Tätigkeit das Wahrnehmungsgesetz regelt. Die älteste und bekannteste
Verwertungsgesellschaft ist die GEMA, in der sich Komponisten, Text-
dichter und Musikverleger zusammengeschlossen haben. Jüngeren Da-
tums ist die VG Wort, die vor allem die Interessen von Autoren, Überset-
zern, Journalisten und Verlegern wahrnimmt. Weitere Verwertungsgesell-
schaften sind z.B. die VG Musikedition, die VG Bild-Kunst und die VG
der Film- und Fernsehproduzenten (VFF).

III. Gesamtverträge des Verbandes der Diözesen Deutschlands

Für kirchliche Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken hat der
VDD Rechte von folgenden Verwertungsgesellschaften erworben:

– GEMA2, Verträge vom 31.01./07.02.1986 für Kirchenkonzerte und son-
stige Veranstaltungen sowie für Gottesdienste und kirchliche Feiern

– VG Musikedition3, Vertrag vom 03./16.08.1994 für Vervielfältigungen
insbesondere von Liedern für Gottesdienste und gottesdienstähnliche
Veranstaltungen und sog. Wendestellen 

– VG Musikedition, Vertrag vom 28.04.1976 für öffentliche Aufführung
und Vervielfältigung von wissenschaftlichen Ausgaben von Musik- und
Wortwerken für Gemeindeabende und Konzertveranstaltungen

– VG Wort4, Vertrag vom 22.12.1988/18.01.1989 für Vervielfältigungen für
Weiterbildung und in Bibliotheken und Hochschulen

– VG Film- und Fernsehproduzenten, Vertrag vom 10./27.03.1995 für Mit-
schnitte von Fernsehsendungen im Bereich kirchlicher Weiterbildung.
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2 s. gesondertes Merkblatt über Verwertungsgesellschaften mit einer Übersicht
über Verwertungsgesellschaften in Deutschland.

2 s. Merkblatt GEMA.
3 s. Merkblatt VG Musikedition.
4 s. Merkblatt VG Wort.



172 II. GEMA (Musikwerke)

Inhaltsübersicht

Verträge zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands und der
GEMA zu Musikwiedergaben in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern
sowie zu Kirchenkonzerten und sonstigen Veranstaltungen (Pauschalver-
träge)

Merkblatt zu den Gesamtverträgen des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) mit der GEMA über die öffentliche Aufführung von Musik-
werken

Vergütungspflicht für die öffentliche Wiedergabe erschienener Musik-
werke bei Veranstaltungen der Freien Wohlfahrtspflege
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Verträge zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands und der
GEMA zu Musikwiedergaben in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern
sowie zu Kirchenkonzerten und sonstigen Veranstaltungen

Vertrag

Zwischen
der GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte,
Bayreuther Straße 37/38, 1000 Berlin 30,
vertreten durch ihren Vorstand,
Herrn Generaldirektor Professor Dr. h. c. Erich Schulze,

– GEMA –

und
dem Verband der Diözesen Deutschlands,
Kaiserstraße 163, 5300 Bonn 1,
vertreten durch den Vorsitzenden der Vollversammlung des Verbundes
der Diözesen Deutschlands, Joseph Kardinal Höffner,

– Verband der Diözesen Deutschlands –

wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Zur Abgeltung der urheberrechtlichen Vergütungsansprüche gemäß
§§ 15 Abs. 2, 19 Abs. 2 UrhG der von der GEMA vertretenen Berech-
tigten für die Aufführungen von Musikwerken in katholischen Gottes-
diensten und kirchlichen Feiern in der Bundesrepublik Deutschland und
West-Berlin zahlt der Verband der Diözesen Deutschland pauschal

500000,– DM
(i. W.: Fünfhunderttausend)

für die Jahre 1986 bis 1990 zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils gesetzlich
festgelegter Höhe, derzeit 7%.

2. Die Vergütung nach Ziff. 1 ist jeweils am 1. Juli eines Jahres fällig und
zahlbar.

3. Der Verband der Diözesen Deutschlands wird Inhalt und Umfang der
aufgeführten geschützten Musikwerke auf seine Kosten repräsentativ
feststellen lassen und der GEMA mitteilen.
Die näheren Einzelheiten der Erfassung und Kontrolle werden im Ein-
vernehmen mit der GEMA festgelegt.

4. Dieser Vertrag ersetzt die Vereinbarung vom 30. 12. 1980/16. 1. 1981 und
läuft unkündbar bis zum 31. 12. 1990. Er verlängert sich jeweils um ein
Jahr, falls er nicht drei Monate vor seinem Ablauf von einer der Par-
teien schriftlich gekündigt wird.
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Für den Kündigungsfall werden die Parteien rechtzeitig Verhandlungen
für eine neue Vereinbarung aufnehmen.

Berlin, 7. Februar 1986 Bonn, 31. Januar 1986

GEMA Verband der Diözesen Deutschlands

Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und mechanische gez. Joseph Kardinal Höffner
Vervielfältigungsrechte Vorsitzender der Vollversammlung
– Der Vorstand – des Verbandes der Diözesen

Deutschlands
gez. Prof. Dr. Erich Schulze
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Vertrag

Zwischen

der GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte,
Bayreuther Straße 37/38, 1000 Berlin 30,
Herzog-Wilhelm-Straße 28, 8000 München 2,

vertreten durch ihren Vorstand, Herrn Generaldirektor Prof. Dr. Erich
Schulze,

– GEMA –
und

dem Verband der Diözesen Deutschlands,
Kaiserstraße 163, 5300 Bonn 1,
vertreten durch den Vorsitzenden der Vollversammlung des Verbandes
der Diözesen Deutschlands, Joseph Kardinal Höffner,

– Verband der Diözesen Deutschlands –
wird folgender Vertrag geschlossen:

1.
Aufführungseinwilligung

(1) Die GEMA erteilt der katholischen Kirche in der Bundesrepublik
Deutschland einschließlich West-Berlin, ihren diözesanen und überdiöze-
sanen Institutionen und Einrichtungen, ihren Kirchengemeinden und Kir-
chengemeindeverbänden sowie ihren Vereinigungen, Institutionen und
Einrichtungen die Einwilligung zur öffentlichen Wiedergabe des jeweils
ihrer Verwaltung unterstehenden Musikrepertoires nach Maßgabe dieses
Vertrages.

(2) Die Aufführungseinwilligung umfaßt nur die der GEMA zustehenden
Rechte.

(3) Sie schließt die Berechtigung zur Aufnahme der Musikdarbietungen
auf Ton- und Bildtonträger u. ä. ein.

(4) Die Aufführungseinwilligung ist nicht auf Dritte übertragbar.

2.
Pauschalbetrag

(1) Der Verband der Diözesen Deutschlands zahlt als Vergütung für die
nach Ziff. 1 (1) erteilte Einwilligung an die GEMA pauschal jährlich
500000,– DM (i. W.: Fünfhunderttausend) für die Jahre 1986 bis 1990, zu-
züglich Umsatzsteuer in jeweils gesetzlich festgelegter Höhe, derzeit 7%.
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(2) Die Vergütung nach Ziff. (1) ist jeweils am 1. Juli eines Jahres fällig
und zahlbar.

(3) Die Vergütung wird neu festgesetzt, wenn sich der Preisindex für die
Gesamtlebenshaltung aller privaten Haushalte seit Inkrafttreten dieses
Vertrages um jeweils mehr als 10 Punkte nach oben oder unten geändert
hat. Die Parteien sind in diesen Fällen verpflichtet, nach billigem Ermes-
sen die Vergütung neu festzusetzen.

3.
Durch den Pauschalbetrag nach Ziff. 2

abgegoltene Musikaufführungen

Durch den Pauschalbetrag nach Ziff. 2 sind abgegolten:

(1) Konzertveranstaltungen mit Werken der ernsten Musik im Sinne der
Vergütungssätze E für Konzerte der ernsten Musik, die die in Ziff. 1 (1)
angegebenen Berechtigten als alleinige Veranstalter im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung durchführen, sowie

(2) Musikaufführungen bei Veranstaltungen, z. B. Gemeindeabende, auch
Gemeindefeste wie „Bunter Abend“, Sommerfeste u.ä., gegebenenfalls
auch mit Unterhaltungsmusik, die die in Ziff. 1 (1) angegebenen Berech-
tigten als alleinige Veranstalter im eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung durchführen, und für die weder ein Eintrittsgeld noch ein sonstiger
Unkostenbeitrag erhoben werden und die nicht überwiegend mit Tanz
verbunden sind.

4.
Musikdarbietungen, die nicht durch den Pauschbetrag

nach Ziff. 2 abgegolten sind

(1) Vorzugssätze
a) Für Musikdarbietungen, die nicht durch den Pauschalbetrag nach Ziff.

2 abgegolten sind, werden die Vorzugssätze für Organisationen der je-
weils gültigen Tarife der GEMA als Vergütungen berechnet, sofern die
Musikdarbietungen rechtzeitig angemeldet und die Einwilligung ord-
nungsgemäß nach den in Anlage 1 beigefügten Bestimmungen erwor-
ben wird.

b) Je ein Exemplar der für Einzelaufführungen mit Unterhaltungs- und
Tanzmusik derzeit geltenden Vergütungssätze U-VK – Vergütungssätze
bei Gesamtverträgen – sind diesem Vertrag beigefügt.

(2) Gesellige Veranstaltungen im Anschluß an Konzertveranstaltungen
gemäß Ziff. 3 (1)

– 414 –



a) Findet im Anschluß an eine Konzertveranstaltung gemäß Ziff. 3 (1), die
nach Ziff. 2 abgegolten ist, im gleichen Veranstaltungsraum eine gesel-
lige Veranstaltung mit Tanz- und Unterhaltungsmusik statt und wird für
beide Veranstaltungen nur ein Eintrittsgeld oder Unkostenbeitrag er-
hoben, so wird bei der Berechnung der Aufführungstantiemen nach
den Vergütungssätzen U-VK für die gesellige Veranstaltung die Hälfte
des Eintrittsgeldes oder Unkostenbeitrages zugrunde gelegt. Ist jedoch
in solchen Fällen von den Teilnehmern an der geselligen Veranstaltung
zusätzlich ein Tanzgeld zu entrichten, gilt als Eintrittsgeld für die gesel-
lige Veranstaltung die Hälfte des für die Gesamtveranstaltung zu ent-
richtenden Unkostenbeitrages zuzüglich Tanzgeld.

b) Beginnt diese Gesamtveranstaltung nach 19 Uhr, ermäßigen sich die
Vergütungssätze U-VK für die gesellige Veranstaltung um 20%.

c) Vergütungen sind spätestens innerhalb einer Woche nach Rechnungs-
stellung an die GEMA zu zahlen. Wenn Pauschalverträge für derartige
Veranstaltungen mit der GEMA abgeschlossen worden sind, sind für
die Fälligkeit der Pauschalbeträge die vertraglichen Vereinbarungen
maßgebend.

5.
Anmeldung und Programme

(1) Für Anmeldungen von Veranstaltungen im Sinne von Ziff. 3 (1) dieses
Vertrages gelten die in Anlage 1 beigefügten Bestimmungen.

(2) Programme für Veranstaltungen im Sinne von Ziff. 3 (2) dieses Vertra-
ges werden unverzüglich an die zuständige GEMA-Bezirksdirektion ein-
gesandt.

6.
Vertragshilfe

(1) Der Verband der Diözesen Deutschlands wird der GEMA unverzüg-
lich nach Abschluß des Vertrages ein nach Namen (insbesondere Organi-
sationsbezeichnung) und postalischer Anschriften genau konkretisiertes
Verzeichnis aller der durch dieses Vertragswerk Begünstigten bzw. Ver-
pflichteten zur Verfügung stellen und spätere Veränderungen laufend mit-
teilen. Veranstalter, deren Anschriften nicht in diesem Verzeichnis enthal-
ten sind, gelten nur als Begünstigte dieses Vertrages, wenn sie als solche
von beiden Vertragsschließenden (für den Verband der Diözesen
Deutschlands durch das Belegenheitsbistum) anerkannt werden.

(2) Der Verband der Diözesen Deutschlands hält seine Mitglieder in re-
gelmäßigen Abständen zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung an, insbe-
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sondere Musikdarbietungen rechtzeitig bei der GEMA anzumelden nach
Maßgabe dieser Vertragsbestimmungen.

7.
Nicht angemeldete Musikaufführungen (Vertragsstrafe)

Die GEMA ist berechtigt, für nicht pauschal abgegoltene Musikdarbie-
tungen, für die die Einwilligung nicht ordnungsgemäß nach den Bestim-
mungen dieses Vertragswerkes erworben wird, die tarifliche Vergütung in
doppelter Höhe zu beanspruchen.

8.
Meinungsverschiedenheiten

Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten aus diesem
Vertragswerk wird die GEMA zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
die örtlich zuständige Diözese bzw. den Verband der Diözesen Deutsch-
lands benachrichtigen. Wird innerhalb eines Monats nach der Benachrich-
tigung eine gütliche Einigung nicht erreicht, haben die Betroffenen das
Recht zur gegebenen Rechtsverfolgung.

Der Verband der Diözesen Deutschlands wird der GEMA für jede
Diözese einen Ansprechpartner nennen.

Die GEMA übermittelt ein Verzeichnis der zuständigen Sachbearbeiter in
den Bezirksdirektionen.

9.
Vertragsdauer

Der Vertrag ersetzt die Vereinbarungen PV/16a Nr. 2 (1) vom 15. 12. 1981/
16. 7. 1982 und läuft unkündbar bis zum 31. 12. 1990. Er verlängert sich je-
weils um ein Jahr, falls er nicht drei Monate vor seinem Ablauf von einer
der Parteien schriftlich gekündigt wird.

Für den Kündigungsfall werden die Parteien rechtzeitig Verhandlungen
für eine neue Vereinbarung aufnehmen.

Berlin, 7. Februar 1986 Bonn, 31. Januar 1986

GEMA Verband der Diözesen Deutschlands
Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und mechanische gez. Joseph Kardinal Höffner
Vervielfältigungsrechte Vorsitzender der Vollversammlung
– Der Vorstand – des Verbandes der Diözesen

Deutschlands
gez. Prof. Dr. Erich Schulze
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Anlage 1

1. Anmeldung von Einzelveranstaltungen, die nicht pauschal abgegolten
sind, und Konzertveranstaltungen nach Ziff. 3 (1) des Vertrages

(1) Einzelveranstaltungen mit Musikern oder sonstige Einzelveranstal-
tungen mit Musikwiedergaben sind spätestens drei Tage vor Durch-
führung mit folgenden Angaben bei der GEMA anzumelden:

a) Genaue Anschrift des Veranstalters,

b) Tag der Veranstaltung,

c) Art der Veranstaltung,

d) Ort der Veranstaltung,

e) Name des Veranstaltungslokals,

f) Größe des Veranstaltungsraumes in qm – von Wand zu Wand gemessen –
(bei Stuhlreihenveranstaltungen auch Personenfassungsvermögen des
Veranstaltungsraumes),

g) Höhe des Eintrittsgeldes, des Tanzgeldes oder eines sonstigen Unko-
stenbeitrages

h) Programmangaben – soweit vorhanden – (vgl. unter Ziff. 2).

(2) Nachweislich unvorhergesehene Einzelveranstaltungen werden von
der GEMA noch als rechtzeitig angemeldet angesehen, wenn die Anmel-
dung innerhalb von drei Tagen nach der Veranstaltung mit einer entspre-
chenden Erklärung vorgenommen wird.

(3) Die GEMA stellt für die Anmeldung auf Anforderung Anmelde-
karten zur Verfügung.

2. Programme von Einzelveranstaltungen mit Musikern

Soweit bei Einzelveranstaltungen vervielfältigte Musikprogramme vorlie-
gen, ist ein Exemplar der Anmeldung der Veranstaltung beizufügen. Spä-
tere Änderungen der Musikfolge und alle als Zugaben aufgeführten
Werke müssen der GEMA unmittelbar nach den Veranstaltungen nachge-
meldet werden.

In allen anderen Fällen sind die Musikprogramme der GEMA innerhalb
einer Woche nach jeder Veranstaltung zuzusenden. Entsprechende For-
mulare werden auf Anforderung von der GEMA zur Ausfüllung zur Ver-
fügung gestellt.
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3. Zahlungsweise bei Einzelveranstaltungen, die nicht pauschal abgegolten
sind

Die Vergütungen für Einzelveranstaltungen müssen, soweit die Rechnun-
gen der GEMA nichts Abweichendes enthalten, spätestens innerhalb ei-
ner Woche nach jeder Veranstaltung an die GEMA gezahlt werden.

4. Einwilligung der GEMA für nicht vom Verband der Diözesen Deutsch-
lands pauschal abgegoltene Einzelveranstaltungen

(1) Die Einwilligung für Einzelveranstaltungen gilt als erteilt, soweit die
sich aus diesen Bestimmungen ergebenden Verpflichtungen erfüllt sind.

(2) Für den Umfang der Einwilligung gelten die aus den Tarifen der
GEMA ersichtlichen Bedingungen.

5. Abschluß von Einzelpauschalverträgen für nicht vom Verband der
Diözesen Deutschlands pauschal abgegoltene Veranstaltungen

(1) Der Abschluß von Einzelpauschalverträgen muß rechtzeitig vor
Durchführung der Musikdarbietungen erfolgen.

(2) Bei Einzelpauschalverträgen sind für die Anmeldung der Musikdar-
bietungen, die Zahlungsweise, die Vorlage von Programmen für Veranstal-
tungen mit Musikern und den Umfang der Einwilligung der GEMA die
vertraglichen Vereinbarungen maßgebend.

(3) Bei Einzelpauschalverträgen ist die GEMA im Falle eines Zahlungs-
verzuges berechtigt, nach vorheriger Anmahnung des fälligen Betrages die
Verträge vorzeitig zum letzten eines jeden Vertragsmonats mit einer Frist
von 10 Tagen zu kündigen.
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Merkblatt zu den Gesamtverträgen des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) mit der GEMA1 über die öffentliche Aufführung von
Musikwerken

I. Vorbemerkungen

Die Nutzung eines musikalischen Werkes durch Wiedergabe, insbe-
sondere durch Aufführung, ist grundsätzlich nur mit Einwilligung des
Berechtigten, vor allem des Urhebers, möglich.

Komponisten, Textdichter und Musikverleger haben sich zur Wahr-
nehmung ihrer Rechte in der Gesellschaft für musikalische Auf-
führungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) zusam-
mengeschlossen. Die GEMA ist die bedeutendste Verwertungsge-
sellschaft für Nutzungsrechte an Musikwerken in der Bundesrepu-
blik Deutschland und nimmt die Interessen ihrer Mitglieder wahr.
Wegen der tatsächlichen Monopolstellung der GEMA bezüglich der
Aufführungsrechte an Werken der Musik gehen die Gerichte in stän-
diger Rechtsprechung – insbesondere bei Tanz- und Unterhaltungs-
musik – von der Vermutung aus, daß bei einer öffentlichen Auf-
führung das Repertoire der GEMA benutzt wird. Der Veranstalter
muß dementsprechend nachweisen, daß ausnahmsweise keinerlei
dem GEMA-Repertoire zugehörige geschützte Musik wiedergege-
ben worden ist.

Zur Einholung der urheberrechtlich erforderlichen Erlaubnis zur
Wiedergabe von Musikwerken ist primär der Veranstalter von
Musikaufführungen verpflichtet.

Zur Entlastung der kirchlichen Veranstalter, vor allem der Geist-
lichen, Kirchenmusiker und Jugendleiter, hat der Verband der Di-
özesen Deutschlands Gesamtverträge abgeschlossen und die von der
GEMA vertretenen Ansprüche pauschal vergütet.

Durch die zentrale Abrechnung und Klärung von Differenzen wird
eine angemessene Honorierung der Urheber sichergestellt, sowie
eine erhebliche verwaltungsmäßige Entlastung der kirchlichen Ver-
anstalter erreicht; andererseits kann die GEMA entsprechend ihrer
Entlastung die Gebühren ermäßigen. Da die GEMA die Gebühren
gerecht an die Urheber verteilen muß, benötigt sie grundsätzlich von
allen Veranstaltern bestimmte Angaben. Diese werden aufgrund des
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Vertrages jedoch nur von Zeit zu Zeit repräsentativ über den VDD
erhoben. Den gesetzlich gesicherten Auskunftsanspruch der GEMA,
der aufgrund der zentralen Gesamtverträge nur noch in einem Min-
destmaß geltend gemacht wird, gilt es gewissenhaft zu erfüllen.

Der Vergütungsanspruch entsteht grundsätzlich nur bei der „öffent-
lichen Wiedergabe“ von geschützten Musikwerken. Diese Öffent-
lichkeit ist bei einer Wiedergabe für eine Mehrzahl von Personen ge-
geben, sofern dieser Kreis von Personen nicht bestimmt abgegrenzt
oder durch persönliche Beziehungen oder durch Beziehungen zum
Veranstalter eng verbunden ist. Von der Rechtsprechung wird der
Begriff „öffentlich“ sehr weit angelegt.

Vergütungsfrei ist die öffentliche Wiedergabe von Musikwerken bei
Veranstaltungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- und
Wohlfahrtspflege, der Gefangenenbetreuung sowie Schulveranstal-
tungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder erzieherischen Zweckbe-
stimmung nur einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen zu-
gänglich sind und wenn die Wiedergabe keinem Erwerbszweck des
Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden
und die ausübenden Künstler keine besondere Vergütung erhalten.

Dabei ist zu beachten, daß unter Veranstaltungen zeitlich begrenzte
Einzelereignisse zu verstehen sind, die aus bestimmtem Anlaß statt-
finden. Feste, zum alltäglichen Geschehen gehörende Dauereinrich-
tungen, wie beispielsweise eine ständige Musikwiedergabe in den
Aufenthaltsräumen einer entsprechenden Einrichtung, fallen nicht
darunter.

II. Musikwiedergaben in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern

l. Auch für Musikwiedergaben in Gottesdiensten sind angemessene
Vergütungen vorgegeben, die jedoch vom VDD abgegolten wer-
den.

2. Durch den Begriff „Gottesdienste und kirchliche Feiern“ sind alle
gottesdienstliche Veranstaltungen erfaßt: Neben Meßfeiern, den
Wortgottesdiensten mit Musikeinlagen insbesondere auch An-
dachten, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Prozessionen u.ä.
Diese Feiern können auch außerhalb kirchlicher Räume stattfin-
den.

3. Der Kreis der Berechtigten ist ebenso umfassend, nämlich der
VDD, die (Erz-)Diözesen in der Bundesrepublik Deutschland,
ihre diözesanen- und überdiözesanen Institutionen und Einrich-
tungen, ihre Pfarreien, Kirchengemeinden und Kirchengemeinde-
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verbände, Orden sowie kirchliche Vereinigungen, Institutionen
und Einrichtungen.

4. Abgegolten sind Musikaufführungen, wie insbesondere die Wie-
dergabe von Werken der Orgelliteratur und des mehrstimmigen
Chorgesanges, auch wenn er durch den Einsatz von Solisten und
Instrumentalisten verstärkt wird.

5. Der Gesang der Liturgen, der Schola und der Gemeinde sowie
das Orgelspiel und die Liedbegleitung sind kraft Gesetzes ver-
gütungsfrei.

6. Abgegolten ist durch diesen Vertrag nur die Wiedergabe soge-
nannter „ernster Musik“ (im Gegensatz zu Unterhaltungsmusik)
im Sinne des GEMA-Repertoirs.

7. Sofern über den geistlichen Charakter der Musik, z.B. bei Jugend-
veranstaltungen, Zweifel aufkommen, sei darauf hingewiesen, daß
dann der Pauschalvertrag des VDD über Konzerte und sonstige
Veranstaltungen eingreift (vgl. III.)

III. Veranstaltungen mit neuem geistlichem Liedgut

Musikwiedergaben mit neuem geistlichem Liedgut sowie Gospelkon-
zerte u.ä., die von berechtigten kirchlichen Organisationen durchge-
führt werden, sind von dem Gesamtvertrag abgedeckt. Dies gilt unab-
hängig davon, ob die Musik oder der Komponist bei der GEMA dem
Bereich der E-Musik oder der U-Musik zugerechnet wird.

Neues geistliches Liedgut verbindet Texte geistlichen Charakters mit
modernem Melodiegut, insbesondere aus dem Bereich von Popular
Music, Jazz, Rock, Folklore usw. Die Texte des neuen geistlichen
Liedguts müssen geistlichen, d.h. den Glauben bezeugenden und zum
Glauben einladenden, verkündigungsmäßigen Charakter tragen. Die
Veranstaltung muß einen entsprechenden Charakter aufweisen.

Unberührt bleibt die Regelung in Ziffer 3 Absatz 2 des Gesamtver-
trages, wonach bei Veranstaltungen, die keine Konzerte sind, weder
ein Eintrittsgeld noch ein sonstiger Unkostenbeitrag erhoben wer-
den darf; die Veranstaltung darf auch nicht überwiegend mit Tanz
verbunden sein.

IV. Kirchenkonzerte und sonstige Veranstaltungen einschließlich
Jugendveranstaltungen

Über die zentrale Abgeltung von Vergütungsansprüchen für die Wie-
dergabe von Musikwerken bei Kirchenkonzerten und sonstigen Ver-
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anstaltungen im kirchlichen Bereich gibt es einen weiteren Pauschal-
vertrag.

1. Berechtigt sind:

a) der VDD, die Diözesen, ihre diözesanen und überdiözesanen
Institutionen und Einrichtungen, die Kirchengemeinden und
Kirchengemeindeverbände und deren Einrichtungen,

b) Orden, kirchliche Werke, Verbände und Einrichtungen, und
zwar sowohl die rechtlich unselbständigen als auch die recht-
lich selbständigen Institutionen, soweit sie der verfaßten Kir-
che (s. unter a) zugeordnet sind durch

– Aufgabenstellung

– Organisation (z.B. kirchliche Vertreter in den Leitungs- bzw.
Aufsichtsgremien eines e.V.),

– finanzielle Förderung von relevantem Umfang durch die
verfaßte Kirche.

Hierzu zählen insbesondere auch die diözesanen und über-
diözesanen Akademien, Schulen, Krankenhäuser, Bildungs-,
Exerzitien- und Jugendtagungshäuser, Bildungswerke sowie
auf Gemeindeebene Altenclubs, Jugendtreffs und sonstige von
der Gemeinde getragene Einrichtungen. Von einer sonstigen
Einrichtung ist auch auszugehen, wenn die örtliche Pfarrge-
meinde zwar Veranstalter ist, mit der Ausgestaltung jedoch an-
dere beauftragt (z.B. bei Pfarrfesten). Wesentlich ist, daß der
kirchliche Veranstalter das wirtschaftliche Risiko und die
Letztverantwortung trägt.

Berechtigt zu Musikwiedergaben bei Jugendveranstaltungen
auf Gemeindeebene sind die direkt von der Gemeinde getra-
genen Jugendgruppen und die selbständigen bzw. gemeindeun-
abhängigen katholischen Jugendgruppen (z.B. Mitgliedsver-
bände des BDKJ), soweit sie im Rahmen und unter der Verant-
wortung eines aus dem Vertrag Berechtigten tätig sind. Inso-
weit geht der Pauschalvertrag des VDD anderen Verträgen
(z.B. mit den Mitgliedsverbänden des BDKJ) vor. Im übrigen
bleiben die Rahmen/Gesamt-Verträge mit anderen katholi-
schen Organisationen unberührt (z.B. Caecilienverband).

2. Abgegolten ist durch die Pauschalzahlung die persönliche oder
elektromechanische Wiedergabe von Musik bei alleiniger Veran-
staltung im eigenen Namen. Dies schließt auch die Benutzung von
Fernseh- und Rundfunkgeräten, Kassettenrekordern und Video-
geräten ein.
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3. Pauschal abgegolten ist die auch die Aufnahme der unter IV.2 ge-
nannten Musikdarbietungen auf Ton- und Bildtonträger, nicht je-
doch die weitere Vervielfältigung.

4. Abgegolten sind auch solche Veranstaltungen, bei denen weitere
teilnehmende Veranstaltungspartner auch Berechtigte entspre-
chender Pauschalverträge sind. Dies gilt z.B. bei ökumenischen
Veranstaltungen mit der evangelischen Kirche. Darüber hinaus
kann in begründeten Einzelfällen bei „gemeinsamen Veranstal-
tungen“ die Befreiung von gesonderter Rechnungstellung bei der
zuständigen Bezirksdirektion der GEMA beantragt werden, wenn
die Veranstaltung überwiegend von den kirchlichen Veranstaltern
getragen wird.

5. Abgegolten sind Konzertveranstaltungen mit Werken der „ern-
sten Musik“ (s.o. II Ziffer 6 und III), wenn sie in der Verantwor-
tung eines Berechtigten durchgeführt werden. Die Erhebung von
Eintrittsgeld und die Honorierung der ausübenden Künstler ist
möglich.

Als Konzertveranstaltungen werden Musikaufführungen mit ei-
nem geschlossenen Programm konzertüblichen Umfangs verstan-
den, deren Ablauf nicht willkürlich abgebrochen oder mit geselli-
gen bzw. unterhaltenden Darbietungen vermischt wird und bei
denen regelmäßig (ausgenommen in den Pausen) keine Speisen
oder Getränke angeboten werden.

6. Abgegolten sind sonstige Veranstaltungen – auch mit Unterhal-
tungsmusik –, für die kein Eintrittsgeld oder sonstiger Unkosten-
beitrag erhoben wird und die nicht überwiegend mit (Gesell-
schafts-)Tanz verbunden sind. Gesondert zu vergüten sind daher
nur Veranstaltungen mit Gesellschaftstanz, nicht jedoch solche
mit beispielsweise meditativem Tanz oder Volkstanz/Volkstanz-
darbietungen, therapeutischem Seniorentanz.

Die aus Anlaß der Veranstaltung durchgeführte Sammlung für ei-
nen „guten Zweck“ ist dagegen urheberrechtlich unerheblich.

7. Zu den sonstigen Veranstaltungen gehören auch Musikwiederga-
ben im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit, sofern sie nicht
kraft Gesetzes vergütungsfrei sind. Zur Jugendarbeit gehört ins-
besondere die „offene Jugendarbeit“, Freizeiten und Ausflüge,
Veranstaltungen mit Eltern, Weihnachtsfeiern und Bildungstagun-
gen.

8. Kirchenkonzerte sind wie bisher auf den Meldebögen der GEMA
anzumelden.
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9. Sonstige Veranstaltungen brauchen nicht speziell angemeldet zu
werden. Es ist ein Programmexemplar an die GEMA einzusen-
den, falls vorhanden.

V. Durch die Verträge nicht abgegoltene Veranstaltungen

Durch die Verträge nicht abgegoltene Veranstaltungen (z.B. Bälle)
sind rechtzeitig vorher bei der GEMA anzumelden. In diesen Fällen
ist die GEMA u.U. bereit, Ermäßigungen zu gewähren. Soweit diese
Veranstaltungen nicht rechtzeitig angemeldet werden, ist die GEMA
grundsätzlich befugt, die doppelten Gebühren zu berechnen.

VI. Bestehende Verträge

Bestehende Verträge zwischen der GEMA und einzelnen kirchli-
chen Rechtspersonen, zu deren Gunsten die vorgenannten Pauschal-
verträge wirken, sind daraufhin zu überprüfen, ob die Einzelverträge
(auch Jahresverträge) nicht überflüssig geworden sind. Gegebenen-
falls ist die GEMA zu verständigen und um Aufhebung bzw. Abän-
derung zu bitten.

VII. Neue Einzelpauschalverträge

Gemeinden, die Einzelpauschalverträge über Musikwiedergaben,
die nicht durch die Verträge des VDD mit der GEMA erfaßt sind,
abschließen wollen, sind verpflichtet, vorher die kirchen- bzw. stif-
tungsaufsichtliche Genehmigung beim (Erz-)Bischöflichen Ordina-
riat/Generalvikariat einzuholen.

VIII. Zuständigkeit bei GEMA-meldepflichtigen Veranstaltungen

Zuständig für Rheinland-Pfalz und das Saarland ist:

GEMA

Bezirksdirektion Wiesbaden
Postfach 2680
65016 Wiesbaden
Tel.: (0611) 7905-0

Fragen im Zusammenhang mit der GEMA sind zu richten an die Rechts-
abteilung des Bischöflichen Ordinariats (Tel.: 0 6232 /102-241).
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Vergütungspflicht für die öffentliche Wiedergabe erschienener Musik-
werke bei Veranstaltungen der Freien Wohlfahrtspflege

Der Deutsche Caritasverband hat die nachstehende Empfehlung an die
Diözesanverbände gegeben, die wir hiermit den betroffenen Einrichtun-
gen zur Kenntnis bringen:
Im Juli 1985 wurde § 52 Abs. 1 Satz 3 Urhebergesetz geändert. Danach
entfällt die Vergütungspflicht für die öffentliche Wiedergabe erschienener
Werke bei Veranstaltungen der Freien Wohlfahrtspflege, wenn diese nur
einen bestimmt abgegrenzten Personenkreis zugänglich sind und nicht
dem Erwerbszweck eines Dritten dienen. Damit ist ein Großteil der bishe-
rigen GEMA-Forderungen entfallen. Einer Kündigung der dazu mit den
einzelnen Einrichtungen abgeschlossenen Verträge bedarf es nicht, da die
Gesetzesänderung den Wegfall der Geschäftsgrundlage und eine Anpas-
sung der bestehenden Verträge an die neue Rechtslage zur Folge hat. Bei
den auch in Zukunft vergütungspflichtigen Musikwiedergaben im Rah-
men von besonders veranstalteten Vergnügungsfesten, zu denen ein nicht
abgegrenzter Personenkreis Zugang hat (z.B. „Bunter Abend“, Sommer-
fest), ist damit gewährleistet, daß die Vorzugssätze der bestehenden Ver-
träge weiterhin Anwendung finden.
Die GEMA ist nach wie vor der Auffassung, die neue Regelung sei verfas-
sungswidrig. Dagegen steht aber die klar erkennbare Absicht des Gesetzge-
bers, soziale Einrichtungen von der Gebührenpflicht auszunehmen. Ange-
sichts dieser Sachlage haben wir zunächst über die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege versucht, eine gütliche Einigung herbei-
zuführen, was aber nicht gelungen ist. Im übrigen wurde darauf vertraut, daß
Musterprozesse eine Klärung bringen. Diese Erwartungen haben sich aber
nicht erfüllt. Inzwischen mehren sich die Anfragen, wie zu verfahren ist.
Unter diesen Umständen erscheint es uns nicht mehr zweckmäßig zu sein,
weiter abzuwarten und auf Empfehlungen seitens des DCV zu verzichten.
Wir raten deshalb insbesondere den Einrichtungen der Altenhilfe, die lau-
fenden Zahlungen ab 1989 an die GEMA einzustellen. Selbstverständlich
gilt diese Empfehlung auch für die Einrichtungen der Jugendhilfe und Be-
hindertenhilfe, soweit dort überhaupt Gebühren gezahlt wurden. Für den
Krankenhausbereich ist eine ähnliche Empfehlung derzeit nicht opportun.
Von einer eventuellen Rückforderung bereits gezahlter Gebühren sollte
zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls abgesehen werden.
Da zur Zeit nicht völlig auszuschließen ist, daß das Bundesverfassungsge-
richt in den nächsten Jahren den § 52 Abs. 1 Satz 3 UrhG doch noch für
verfassungswidrig erklärt, empfehlen wir Rückstellungen in Höhe der bis-
her geleisteten Zahlungen zu bilden. Wir empfehlen, im Falle von Klagen
seitens der GEMA den Deutschen Caritasverband in Kenntnis zu setzen.
Wir leisten gerne Argumentationshilfen.
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173 III. Sonstige geschützte Werke

Inhaltsübersicht

Vertrag zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands und der Ver-
wertungsgesellschaft WORT

Ergänzungsvereinbarung zwischen dem Verband der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) und der Verwertungsgesellschaft (VG Wort)

Vergütungsansprüche für Pressespiegel kirchlicher Stellen

Merkblatt zu den Gesamtverträgen des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) mit der Verwertungsgesellschaft VG Wort über die Verviel-
fältigung von Druckschriften

Gesamtvertrag des Verbandes der Diözesen Deutschlands mit der Ver-
wertungsgesellschaft MUSIKEDITION, betreffend die Vervielfältigung
von grafischen Aufzeichnungen urheberrechtlich geschützter Musikwerke

Vereinbarung zwischen der Interessengemeinschaft Musikwissenschaftli-
cher Herausgeber und Verleger (IMHV) und dem Verband der Diözesen
Deutschlands

Vereinbarung zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands und der
VG MUSIKEDITION, betreffend die Aufführung und Vervielfältigung
von urheberrechtlich geschützten Musik- und Wortwerken

Merkblatt zu den Gesamtverträgen des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) mit der Verwertungsgesellschaft VG Musikedition über die
Vervielfältigung von Noten und Liedheften

Vertrag des Verbandes der Diözesen Deutschlands mit der VFF Verwer-
tungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH und verschie-
denen anderen Verwertungsgesellschaften über Mitschnitte von Fernseh-
sendungen im Bereich kirchlicher Weiterbildung

Erläuterung zum Pauschalvertrag über die Nutzung von Fernsehsendun-
gen in der Erwachsenenbildung zwischen dem VDD und verschiedenen
Verwertungsgesellschaften
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Vertrag zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands und der Ver-
wertungsgesellschaft WORT

Der Verband der Diözesen Deutschlands in Bonn hat mit der Verwer-
tungsgesellschaft WORT in München im Dezember 1988/Januar 1989 ei-
nen Vertrag bezüglich der Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter
Werke in Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschland abge-
schlossen.

Dieser Vertrag (OVB 1989, S. 482 ff.) ergänzt die Veröffentlichungen zum
Urheberrecht bezüglich der Musikwerke und der sonstigen geschützten
Werke (siehe OVB 1986, S. 150–161, OVB 1988, S. 66–68 und S. 210–213,
OVB 1989, S. 362–363).

Der im folgenden abgedruckte Vertragstext betrifft die Vervielfältigung
urheberrechtlich geschützter Werke

a) in Einrichtungen der Aus-, Weiter- und Berufsbildung
b) in Bibliotheken und Büchereien
c) sowie Kopien, die in einer Stückzahl gefertigt werden, welche nicht mehr

als die Herstellung „einzelner Vervielfältigungsstücke“ anzusehen ist.

Der Vertragstext lautet:

Zwischen

dem Verband der Diözesen Deutschlands, Kaiserstraße 163, 5300 Bonn 1,
vertreten durch den Vorsitzenden der Vollversammlung des Verbandes
der Diözesen Deutschlands, Bischof Prof. Dr. Dr. Karl Lehmann

im folgenden „Verband der Diözesen Deutschlands“ genannt

und

der Verwertungsgesellschaft WORT, rechtsfähiger Verein kraft Verlei-
hung, vereinigt mit der Verwertungsgesellschaft Wissenschaft, Goethe-
straße 49, 8000 München 2
gesetzlich vertreten durch seinen Vorstand

im folgenden „VG WORT“ genannt

wird folgender

V E R T R A G

geschlossen.
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§ 1
Vertragsgegenstand

1. Dieser Vertrag betrifft die Vervielfältigung urheberrechtlich geschütz-
ter Werke
a) in Einrichtungen der Aus-, Weiter- und Berufsbildung gem. § 53

Abs. 3 UrhG,
b) in Bibliotheken und Büchereien,
c) sowie Kopien, die in einer Stückzahl gefertigt werden, welche nicht

mehr als die Herstellung „einzelner Vervielfältigungsstücke“ im
Sinne von § 53 Abs. 2 UrhG anzusehen ist.

2. Dieser Vertrag bezieht sich nur auf Vervielfältigungen für den eigenen
Gebrauch der katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich West-Berlin, ihrer diözesanen und überdiözesanen Insti-
tutionen und Einrichtungen, ihrer Kirchengemeinden und Kirchenge-
meinden-Verbände sowie ihrer Vereinigungen, Institutionen und Ein-
richtungen. Nicht umfaßt ist insbesondere der Bereich der Caritas.

3. Der Bereich der kirchlichen Hochschulen und Fachhochschulen bleibt
einer gesonderten Regelung vorbehalten.

4. Die Vertragschließenden gehen davon aus, daß als Herstellung „einzel-
ner Vervielfältigungsstücke“ i.S. von § 54 Abs. 1 UrhG die Fertigung
von höchstens 7 Exemplaren anzusehen ist.

§ 2
Rechteeinräumung

Mit diesem Vertrag erteilt die VG WORT dem Verband der Diözesen
Deutschlands die Erlaubnis, im Rahmen von § 1 Ziffer 1c) auch mehr als
„einzelne Vervielfältigungsstücke“, also mehr als 7 Exemplare herzustel-
len, wenn im übrigen die Voraussetzungen des § 53 Abs. 2 oder 3 UrhG
vorliegen. § 53 Abs. 4–6 UrhG bleiben unberührt.

§ 3
Höhe der Pauschalvergütung

Für die Vervielfältigungen nach § 1 dieses Vertrages gem. § 54 Abs. 2
Satz 2 UrhG anfallende Vergütung einschließlich der Vergütungsan-
sprüche für die Rechteeinräumung gemäß § 2 dieses Vertrages bezahlt der
Verband der Diözesen Deutschlands an die VG WORT eine jährliche
Pauschalsumme in Höhe von DM 75000,– zuzüglich Umsatzsteuer (der-
zeit 7 %).
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§ 4
Fälligkeit der Vergütung

Die jährliche Pauschalvergütung wird jeweils am 30. 6. des laufenden Jah-
res fällig, erstmals zum 30. 6. 1988.

§ 5
Freistellungsklausel

In bezug auf Vervielfältigungen, welche im Rahmen von §§ 1 und 2 dieses
Vertrages hergestellt werden, stellt die Verwertungsgesellschaft WORT
den Verband der Diözesen Deutschlands von allen etwaigen Ansprüchen
von Urhebern oder Inhabern von Nutzungsrechten, auch soweit diese
durch Verwertungsgesellschaften vertreten sind, frei. Der Verband der
Diözesen Deutschlands verpflichtet sich, etwaige dritte Anspruchsteller an
die VG WORT zu verweisen und mit diesen ohne Abstimmung mit der
VG WORT keine Vereinbarung zu treffen.

§ 6
Laufzeit

Dieser Vertrag beginnt am 1. 1. 1988 und läuft zunächst bis 31. Dezember
1990.

Wird er nicht von einer der Parteien durch eingeschriebenen Brief minde-
stens 6 Monate vor Ablauf gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein
weiteres Jahr.

Bonn, den 18. 1. 1989 München, den 22. 12. 1988

Für den Verband der Diözesen Für die VG WORT
Deutschlands vereinigt mit der VG Wissenschaft
Bischof Prof. Dr. Dr. Karl Lehmann Dr. Ferdinand Melichar
Vorsitzender des Verbands der Ulrich Staudinger
Diözesen Deutschlands
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Ergänzungsvereinbarung zwischen dem Verband der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) und der Verwertungsgesellschaft (VG Wort)

Zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands
Kaiserstraße 163, 5300 Bonn 1

vertreten durch den Geschäftsführer
des Verbandes der Diözesen Deutschlands 

Prälat Wilhelm Schätzler

im folgenden „Verband der Diözesen Deutschlands“ genannt

und

der VERWERTUNGSGESELLSCHAFT WORT,
rechtsfähiger Verein kraft Verleihung, vereinigt mit der VG Wissenschaft 

Goethestraße 49, 8000 München 2

gesetzlich vertreten durch seinen Vorstand

im folgenden „VG WORT“ genannt

wird folgende 

1. E R G Ä N Z U N G S V E R E I N B A R U N G

zum Vertrag vom 22.12.1988/18.01.1989 geschlossen.

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieser Ergänzungsvereinbarung ist die Regelung von Vergü-
tungsansprüchen nach § 54 Abs. 2 Sätze 2 und 3 UrhG bezüglich der Ver-
vielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke in Hochschulen und
Fachschulen der katholischen Kirche, soweit es um Fotokopiergeräte geht,
die von den Hochschulen und Fachhochschulen selbst betrieben und all-
gemein genutzt werden.

§ 2 Höhe der Pauschalvergütung

1. Als für Vervielfältigungen nach § 1 dieser Ergänzungsvereinbarung an-
fallende Vergütung bezahlt der Verband der Diözesen Deutschlands
beginnend mit dem 1.1.1988 eine jährliche Pauschalvergütung in Höhe
von DM 20.000,– zuzügl. Umsatzsteuer (derzeit 7%) an die VG WORT.

2. Für die zurückliegende Zeit (1. Juli 1985 bis 31. Dez. 1987) bezahlt der
Verband der Diözesen Deutschlands einen einmaligen Pauschalbetrag
in Höhe von DM 25.000,– zuzügl. Umsatzsteuer an die VG WORT.
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§ 3 Fälligkeit der Vergütung
Die jährliche Pauschalvergütung wird analog zum Vertrag vom 22.12.88/
18.1.1989 jeweils zum 30.6. des laufenden Jahres fällig.

Der für 1991 sowie die Vorjahre zu bezahlende Betrag wird 4 Wochen
nach Abschluß dieses Vertrages fällig.

§ 4 Laufzeit
Diese Ergänzungsvereinbarung beginnt am 1.1.1988 und läuft zunächst bis
31.12.1992.

Wird sie nicht von einer der Parteien durch eingeschriebenen Brief min-
destens 6 Monate vor Ablauf gekündigt, verlängert sie sich jeweils um ein
weiteres Jahr.

Bonn, den 06.04.1992 München, den 21.04.1992

für den Verband der Diözesen für die VG WORT, vereinigt 
Deutschlands mit der VG Wissenschaft

gezeichnet gezeichnet

Prälat Wilhelm Schätzler Dr. Ferdinand Melichar

gezeichnet

Ulrich Staudinger
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Vergütungsansprüche für Pressespiegel kirchlicher Stellen

Die Vervielfältigungen von urheberrechtlich geschützten Zeitungs- oder
Zeitschriftenartikeln ist gemäß § 49 UrHRG zulässig, jedoch ist dafür eine
angemessene Vergütung zu zahlen. Die Geltendmachung dieser Vergü-
tungsansprüche ist der Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT)
übertragen worden. Insoweit wird auf den Pauschalvertrag zwischen dem
Verband der Diözesen Deutschlands mit der VG WORT verwiesen.

Die Vergütungsansprüche für die Erstellung sog. „Pressespiegel“ sind je-
doch nicht durch den Pauschalvertrag mit der VG WORT über das Ver-
vielfältigen im Bereich der Aus-, Weiter- und Fortbildung enthalten bzw.
abgegolten. Da regelmäßig mehr als einzelne Vervielfältigungsstücke
(Obergrenze 7 Exemplare) hergestellt und nicht nur einzelne Teile von
Artikeln wiedergegeben (Presseschau) bzw. in größerem Zusammenhang
zitiert werden (Zitierfreiheit), liegt auch kein Fall einer ausnahmsweisen
vergütungsfreien Vervielfältigung vor.

Die Pressestellen werden darauf hingewiesen, daß demzufolge für Presse-
spiegel Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft WORT zu entrichten
sind.

Die Höhe der Vergütung richtet sich nach dem Anteil des urheberrecht-
lich geschützten Materials an der Gesamtseitenzahl des Pressespiegels
und wird pro Seite (0,60 DM DIN A4-Seite urheberrechtlich geschützten
Textes) berechnet.
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Merkblatt zu den Gesamtverträgen des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) mit der Verwertungsgesellschaft VG WORT1 über die Ver-
vielfältigung von Druckschriften

I. Vorbemerkungen

Das Herstellen von „einzelnen“ Vervielfältigungsstücken (Kopien) ur-
heberrechtlich geschützter Werke wie Druckwerke (Bücher, Zeitun-
gen und Zeitschriften) ist in der Regel nur zum privaten und sonstigen
eigenen Gebrauch und unter bestimmten Voraussetzungen zulässig
(vgl. § 53 Abs. 2 und 3 des Urheberrechtsgesetzes). Als „einzeln“ wur-
den von der Rechtsprechung höchstens 7 Kopien bezeichnet.

Die Schutzdauer beträgt regelmäßig 70 Jahre beginnend mit dem
Tod des Urhebers2. Sollen Vervielfältigungen angefertigt werden,
ohne daß dies kraft Gesetzes vergütungsfrei zulässig ist, muß immer
die Einwilligung des Berechtigten eingeholt werden, die regelmäßig
nur gegen Vergütung erteilt wird.

Um den betroffenen kirchlichen Stellen, Diözesen, Kirchengemein-
den, Orden und den sonstigen kirchlichen Einrichtungen, Hochschu-
len und Fachhochschulen, Werken und Verbänden usw. das zeitauf-
wendige Einholen der Einwilligung sowie die ebenfalls zeitraubende
Rechnungslegung und die Bezahlung der Einzelvergütungen zu er-
sparen, hat der VDD mit der VG WORT Gesamtverträge abge-
schlossen.

II. Art und Umfang der durch Gesetz und Vertrag zulässigen
Nutzungen

– eigener wissenschaftlicher Gebrauch, wenn und soweit die Ver-
vielfältigung zu diesem Zweck geboten ist

– Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfälti-
gungen zu diesem Zweck geboten ist und als Vorlage für die Ver-
vielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird 
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WORT und dem Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) vom 22.12.1988/
18.01.1989 über die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke in Ein-
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2 Einzelheiten siehe allgemeines Merkblatt zum Urheberrecht.



– eigene Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein
durch Funk gesendetes Werk handelt

– sonstiger eigener Gebrauch, wenn es sich um kleine Teile eines er-
schienenen Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die in Zei-
tungen oder Zeitschriften erschienen sind

– sonstiger eigener Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens
zwei Jahren vergriffenes Werk handelt

– eigener Gebrauch im Schulunterricht, in nichtgewerblichen Ein-
richtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen
der Berufsausbildung in der für eine Schulklasse erforderlichen
Anzahl

– eigener Gebrauch für staatliche Prüfungen und Prüfungen in
Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der
Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erfor-
derlichen Anzahl

III. Grenzen des Gebrauchs

Die Vervielfältigungsstücke dürfen nur für den kirchlichen Eigenge-
brauch verwendet werden, jedoch darüber hinaus weder verbreitet
noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.

Wer Fotokopien oder Vervielfältigungen machen möchte, die nicht
von den Gesamtverträgen abgedeckt sind, muß dazu grundsätzlich
die (vorherige) Einwilligung des jeweils Berechtigten, im Regelfall
des jeweiligen Verlages, einholen und das branchenübliche Entgelt
bezahlen. Die Berechtigten haben ihre Rechte bezüglich des Verviel-
fältigens von Druckschriften weitgehend an die VG WORT abgetre-
ten. In der Regel erteilt diese die beantragte Einwilligung.

IV. Berechtigte für das Vervielfältigen von Druckschriften und 
die Verwendung der Vervielfältigungen

a) Berechtigt nach den Gesamtverträgen sind der Verband der
Diözesen Deutschlands, die (Erz-)Diözesen in der Bundesrepu-
blik Deutschland, ihre diözesanen- und überdiözesanen Institu-
tionen und Einrichtungen, ihre Pfarreien, Kirchengemeinden
und Kirchengemeindeverbände, Orden sowie kirchliche Vereini-
gungen, Institutionen und Einrichtungen (z. B. Einrichtung der
Aus-, Weiter- und Berufsbildung, Hochschulen und Fachhoch-
schulen, Bibliotheken und Büchereien) mit Ausnahme der Cari-
tasverbände.
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Auch rechtlich selbständige kirchliche Einrichtungen (eingetra-
gene Vereine) mit Ausnahme der Caritas gehören in diesem Sinne
zu den Berechtigten.

b) Eine Weitergabe von Fotokopien an Dritte (nicht aus dem Ver-
trag Berechtigte) ist nicht erlaubt.

V. Ansprüche von Dritten

Sofern Autoren, Verlage oder sonstige Personen sich an aus diesen
Verträgen Berechtigte wenden, um Vergütungen zu fordern, die
durch die Gesamtverträge abgedeckt sind, sind diese an die VG
WORT zu verweisen. Die VG WORT hat sich im Gesamtvertrag
verpflichtet, die Kirche von Ansprüchen Dritter freizustellen.
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Gesamtvertrag des Verbandes der Diözesen Deutschlands mit der Ver-
wertungsgesellschaft MUSIKEDITION, betreffend die Vervielfältigung
von grafischen Aufzeichnungen urheberrechtlich geschützter Musikwerke

Gesamtvertrag

zwischen der VG MUSIKEDITION, Verwertungsgesellschaft zur
Wahrnehmung von Nutzungsrechten an Editionen
(Ausgaben) von Musikwerken rechtsfähiger Verein
kraft staatlicher Verleihung, Königstor 1, 34177 Kassel

vertreten durch ihren Präsidenten und ihren Gene-
ralsekretär

nachstehend als „VG MUSIKEDITION“ bezeichnet

und dem Verband der Diözesen Deutschlands, Kaiserstraße
163, 53113 Bonn

vertreten durch den Geschäftsführer des Verbandes
der Diözesen Deutschlands

nachstehend „Verband der Diözesen“ genannt

§ 1
Rechtseinräumung

1. Die VG MUSIKEDITION räumt – im Rahmen der ihr von ihren Mit-
gliedern übertragenen Rechte – dem Verband der Diözesen das Recht
ein, Vervielfältigungsstücke, insbesondere Fotokopien von einzelnen
Liedtexten (mit oder ohne Noten) für den Gemeindegesang im Gottes-
dienst und in anderen kirchlichen Veranstaltungen gottesdienstähn-
licher Art herzustellen oder herstellen zu lassen.

2. Die Vervielfältigungsstücke dürfen nicht außerhalb des Gottesdienstes
und anderer kirchlicher Veranstaltungen gottesdienstähnlicher Art ver-
wendet und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden. Die Ver-
vielfältigungsstücke sollen die Urheberbenennung (Komponist bzw.
Textdichter) enthalten.

3. Nicht eingeräumt ist das Recht, Vervielfältigungsstücke zum Zwecke
der Sichtbarmachung des Liedtextes mit Hilfe eines Overheadprojek-
tors oder ähnlicher Apparaturen (sog. Folien) herzustellen oder herstel-
len zu lassen. Das Gleiche gilt für die Vervielfältigung zur Herstellung
von elektronischen Datenträgern.
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4. Nicht eingeräumt wird das Recht der Vervielfältigung vollständiger
Ausgaben (Bände, Hefte, Bücher u.a.) und der Vervielfältigung von ge-
liehenen oder gemieteten Ausgaben oder Teilen davon. Die Herstellung
von gebundenen Liedheften und ähnlichen festen Sammlungen ist
ebenfalls nicht erlaubt.

5. Nicht eingeräumt wird ferner das Recht, Vervielfältigungsstücke für öf-
fentliche Werkwiedergaben (Aufführungen) herzustellen und/oder zu
verwenden, ausgenommen (kurze) Wendestellen. Das Singen in einem
Gottesdienst oder in einer anderen kirchlichen Veranstaltung gottes-
dienstähnlicher Art ist keine öffentliche Werkwiedergabe im Sinne die-
ser Vertragsbestimmung. Das Vervielfältigen für derartiges Singen wird
also nicht ausgeschlossen von der Rechtsübertragung, es ist vielmehr
(s. Ziff. 1) wesentlicher Bereich der Rechtsübertragung.

6. Großveranstaltungen mit mehr als 10.000 Vervielfältigungsstücken je
Lied fallen nicht unter diesen Vertrag. Für diese Vervielfältigungen
müssen gesonderte Genehmigungen bei den Berechtigten eingeholt
werden.

§ 2
Rechtsübertragung

1. Die VG MUSIKEDITITON ermächtigt den Verband der Diözesen, das
nach § 1 eingeräumte Recht weiter zu übertragen auf die (Erz-)Diöze-
sen in der Bundesrepublik Deutschland, ihre diözesanen und über-
diözesanen Institutionen und Einrichtungen, ihre Kirchengemeinde
und Kirchengemeindeverbände, sowie ihre Vereinigungen, ihre Institu-
tionen und ihre Einrichtungen (vgl. Verzeichnis nach § 5 Ziff. 2).

2. Diese Übertragung darf jedoch nur mit der Maßgabe einer Verwen-
dung aller Vervielfältigungen nur für Gottesdienste und andere kirch-
liche Veranstaltungen gottesdienstähnlicher Art im Sinne des § 1 Ziff. 1
erfolgen.

§ 3
Vergütung

1. Für die Gestattung der Vervielfältigung nach diesem Gesamtvertrag
bezahlt der Verband der Diözesen an die VG MUSIKEDITION für
das Jahr 1999 eine Pauschalsumme in Höhe von DM 198.000,00 und für
das Jahr 2000 eine Pauschalsumme in Höhe von DM 217.800,00, jeweils
zum 30.06., zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils gesetzlich festgelegter
Höhe, derzeit 7 %.
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2. Über die zu zahlende Pauschalvergütung ab 2001 wird erneut verhan-
delt. Verständigen sich die Vertragspartner nicht über eine Anpassung
der Vergütung, wird der Pauschalbetrag in Höhe von 217.800,00 DM
weiter gezahlt.

§ 4
Freistellung

1. In Bezug auf Vervielfältigungen, welche im Rahmen dieser Vereinba-
rung hergestellt werden, stellt die VG MUSIKEDITION den Verband
der Diözesen sowie die durch Rechtsübertragung nach § 2 Ziff. 2 sonst
Berechtigten von allen etwaigen Ansprüchen der Urheber oder Inha-
ber von Nutzungsrechten frei.

2. Der Verband der Diözesen wird diejenigen, die irgendwelche An-
sprüche im Sinne nach Ziff. 1 stellen, an die VG MUSIKEDITION ver-
weisen.

§ 5
Information

1. Vervielfältigungsstücke von mehr als 1.000 Exemplaren sind der VG
MUSIKEDITION mit Übersendung eines Belegexemplares sowie An-
gabe von Stückzahl, Autor und Verlag zu melden.

2. Der Verband der Diözesen hat der VG MUSIKEDITION mit Ab-
schluß des Vertrages vom 20.06.1990 ein Exemplar des Adreßbuches
für das katholische Deutschland und die Schematismen der Deutschen
Bistümer zur Verfügung gestellt. Diese Verzeichnisse werden durch
Übersendung der jeweils neuesten Auflagen aktualisiert.

3. Der Verband der Diözesen wird für die Dauer eines Jahres eine neue
repräsentative Erhebung bei 4% aller durch diesen Vertrag Berechtig-
ten durchführen lassen. Bei der Auswahl der Berechtigten ist ein reprä-
sentativer Querschnitt in Abstimmung mit der VG MUSIKEDITION
zu wählen.

§ 6
Meinungsverschiedenheiten

Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag wird die VG MUSIKEDITION zur Vermeidung von Rechtsstrei-
tigkeiten die zuständige (Erz-)Diözese benachrichtigen. Wird innerhalb
von drei Monaten nach der Benachrichtigung eine gütliche Einigung nicht
erreicht, haben die Betroffenen das Recht zur gegebenen Rechtsverfol-
gung.
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§ 7
Laufzeit

Dieser Vertrag tritt zum 01.01.1999 in Kraft und läuft zunächst bis zum
31.12.2002. Eine Vertragsverlängerung um jeweils zwei Jahre tritt ein,
wenn dieser Vertrag nicht sechs Monate vor Ablauf von einem der Ver-
tragspartner gekündigt wird.

Kassel, den 11.12.1998 Bonn, den 13.12.1998

gezeichnet gezeichnet

(Dr. Martin Bente) P. Dr. Hans Langendörfer SJ
Präsident der VG-Musikediton (Geschäftsführer des Verbandes

der Diözesen Deutschlands)

gezeichnet

(Wolfgang Matthei)
Generalsekretär
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Vereinbarung zwischen der Interessengemeinschaft Musikwissenschaftli-
cher Herausgeber und Verleger (IMHV) und dem Verband der Diözesen
Deutschlands

Vereinbarung zwischen der 
Interessengemeinschaft Musikwissenschaftlicher Herausgeber und Verle-
ger (IMHV), vertreten durch ihren Generalsekretär Wolfgang Matthei –
im folgenden IMHV genannt – 
und dem Verband der Diözesen Deutschlands in Bonn, Kaiserstraße 163,
vertreten durch den Vorsitzenden der Vollversammlung, Herrn Julius Kar-
dinal Döpfner und den Vorsitzenden des Verbandsausschusses, Herrn Bi-
schof Dr. Franz Hengsbach, – im folgenden Verband genannt – 
wird folgendes festgestellt und vereinbart:

I.

Die IMHV überträgt und der Verband übernimmt gegen angemessenes
Honorar die Rechte
a) der öffentlichen Aufführung,
b) der mechanischen Vervielfältigung
an den zum Repertoire der IMHV gehörenden Werken, auch wenn es sich
um zusammengesetzte Werke handelt, die aus Musik- und Wortwerken
bestehen, nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Vereinbarung.
Die Partner dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, daß die Leistungen
der Mitglieder der IMHV auch insoweit eine Berücksichtigung finden sol-
len, als es sich um die Verwendung ihrer Werke im Gottesdienst handelt.
Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Werken handelt es sich um
wissenschaftliche Ausgaben gem. § 70 UrhRG oder um nachgelassene
Werke gem. § 71 UrhRG, die bei der Interessengemeinschaft musikwis-
senschaftlicher Herausgeber und Verleger geschützt sind.

II.

Der persönliche Geltungsbereich dieser Vereinbarung erstreckt sich auf
die Katholische Kirche in Deutschland, deren Gliederungen mit Körper-
schaftsrechten, insbesondere die Kirchengemeinden, ferner die Ton- und
Bildstellen der Katholischen Kirche.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Vereinbarung erstreckt sich auf die
Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin.

Der sachliche Geltungsbereich dieser Vereinbarung erstreckt sich, soweit
es sich um die Aufführungsrechte nach I a) handelt, auf Gemeindeabende
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und Konzertveranstaltungen, die die Kirchengemeinden als alleinige Ver-
anstalter im eigenen Rahmen und für eigene Rechnung durchführen; so-
weit es sich um die mechanischen Vervielfältigungsrechte handelt, er-
streckt sich diese Vereinbarung auf die Herstellung sowohl von Tonträ-
gern als auch von Bildtonträgern ausschließlich zur Verwendung dieser
Träger im Rahmen der kirchlichen Arbeit.
Die Partner dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, daß die einge-
räumten Rechte und Befugnisse nicht auf Dritte übertragen werden dür-
fen, daß in keinem Falle das Urheberpersönlichkeitsrecht verletzt werden
darf, sowie daß irgendwelche Rechte Dritter, die im Rahmen der hier be-
handelten Bereiche von dem Verband in Anspruch genommen werden,
nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind.

III.

Als eine zur Zeit des Abschlusses dieser Vereinbarung angemessene
Honorierung für die in Abschnitt I eingeräumten Rechte betrachten die
Partner dieses Vertrages eine jährliche Pauschale von DM 3 000,– (i. W.
dreitausend) ab 1. Januar 1975.
Der Verband erklärt sich bereit, im Rahmen seiner Möglichkeiten der
IMHV diejenigen Angaben zu machen, die es dieser ermöglichen, die ver-
einnahmten Beträge an ihre berechtigten Mitglieder auszuschütten, soweit
die IMHV nicht von sich aus über entsprechende Unterlagen verfügt.

IV.

Diese Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen; sie ist beider-
seits mit einer Frist von 3 Monaten zum Abschluß eines Kalenderjahres
kündbar; die Kündigung muß schriftlich erfolgen.
Für den Fall einer solchen Kündigung erklären sich die Partner bereit,
rechtzeitig neue Verhandlungen aufzunehmen.

Kassel, den 5. Dezember 1975 Bonn, den 28. April 1976
Für den Vorstand Verband der Diözesen Deutschlands
(Paul H. Sülwald) (Julius Kardinal Döpfner)

Vorsitzender der Vollversammlung
des Verbandes

Der Generalsekretär
(Wolfgang Matthei) (Dr. Franz Hengsbach)

Bischof von Essen
Vorsitzender des Verbandsausschusses 

des Verbandes
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Vereinbarung zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands und der
VG MUSIKEDITION, betreffend die Aufführung und Vervielfältigung
von urheberrechtlich geschützten Musik- und Wortwerken

Vereinbarung

zwischen der VG MUSIKEDITION Verwertungsgesellschaft zur Wahr-
nehmung von Nutzungsrechten an Editionen (Ausgaben) von Musikwer-
ken (vormals: IMHV), rechtsfähiger Verein kraft staatlicher Verleihung,
Kassel, hier vertreten durch ihren Präsidenten und ihren Generalsekretär
– nachstehend als VG bezeichnet – 

und dem Verband der Diözesen Deutschlands, Kaiserstraße 163, 5300
Bonn 1, vertreten durch den Geschäftsführer des Verbandes der Diözesen
Deutschlands, Prälat Wilhelm Schätzler, – nachstehend „Verband der Di-
özesen Deutschlands“ genannt – 

wird folgende Klarstellung getroffen und wird folgende Vertragsfort-
schreibung vereinbart:

I.

Die VG ist als Rechtsnachfolgerin der Interessengemeinschaft Musikwis-
senschaftlicher Herausgeber und Verleger (IMHV) in die Rechte und
Pflichten der IMHV aus dem Vertrag zwischen der IMHV und dem Ver-
band der Diözesen Deutschlands vom 5. 12. 1975/28. 4. 1976 eingetreten.

II.

Im Hinblick insbesondere auf:

– die seit 1975 eingetretenen Erhöhungen des Preisniveaus (Lebenshal-
tungskosten einerseits sowie Einkommen andererseits),

– das wesentlich größere und erweiterte Repertoire, für das die VG die
Verwertung urheberrechtlicher Nutzungsrechte im Sinne von §§ 70/71
UrhG wahrnimmt,

wird die Pauschalsumme von DM 3 000,– auf DM 4 500,– angehoben, und
zwar mit Wirkung vom 1. Juli 1991.
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III.

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Vertrages vom 5. 12. 1975/28. 4.
1976 fort.

Kassel, den Bonn, den

für die für den 

VG MUSIKEDITION Verband der Diözesen Deutschlands
(Prof. Dr. Chr.-H. Mahling)

Präsident

(Wolfgang Matthei) (Prälat Wilhelm Schätzler)
Generalsekretär
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Merkblatt zu den Gesamtverträgen des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) mit der Verwertungsgesellschaft VG Musikedition1 über die
Vervielfältigung von Noten und Liedheften

A. Vorbemerkung

I. Noten und Texte dürfen vervielfältigt (z.B. kopiert) werden, wenn
sie nicht dem Urheberrecht unterliegen.

II. Das Vervielfältigen von urheberrechtlich geschützten Werken ist da-
gegen in der Regel nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig,
(§ 53 Absatz 4 UrhG)2.

III. Urheberrrechtlich geschützt sind grundsätzlich alle Werke der
Musik3.

1. Die Schutzdauer beträgt 70 Jahre, beginnend mit dem Tod des
Komponisten bzw. Textdichters. Nach Ablauf dieser Frist ist eine
Vervielfältigung ohne Entgelt möglich.

2. Die 70-Jahres-Frist gilt auch für nachgelassene Werke. Werden sie
jedoch nach dem 70. Todestag des Urhebers veröffentlicht, so er-
lischt das Urheberrecht erst 25 Jahre nach der Veröffentlichung4.

3. Bearbeitungen, die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbei-
ters sind, werden wie selbständige Werke geschützt. Ausgenom-
men sind unwesentliche Bearbeitungen (§ 3 UrhG).

IV. Um den betroffenen kirchlichen Stellen, Diözesen, Kirchengemein-
den, Orden und den sonstigen kirchlichen Einrichtungen, Werken
und Verbänden usw. das zeitaufwendige Einholen der Einwilligun-
gen sowie die ebenfalls zeitraubende Rechnungslegung und die Be-
zahlung der Einzelvergütungen zu ersparen, hat der VDD mit der
VG MUSIKEDITION, Gesamtverträge abgeschlossen5, die in der
Regel über die entsprechenden Rechte verfügt.
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gungen übersandt worden und zum Teil in den Amtsblättern der (Erz-)Diözesen
veröffentlicht.



Nachfolgend wird insbesondere der Anwendungsbereich des Vertra-
ges vom 03./16.08.1994 über das Vervielfältigen von Liedern (Texte
und Noten) erläutert6.

B. Die Regelungen im Einzelnen

I. Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte

l. Der Vertrag über das Vervielfältigen von Liedern bezieht sich auf
urheberrechtlich geschützte Gemeindegesänge und Lieder (Texte
und Noten) und räumt hierfür das Vervielfältigungs- und Nut-
zungsrecht, allerdings nur in relativ engen Grenzen, wie folgt ein:

„Die Verwertungsgesellschaft räumt ..... das Recht ein, Vervielfäl-
tigungsstücke, insbesondere Fotokopien von einzelnen Liedtexten
(mit oder ohne Noten) für den Gemeindegesang im Gottesdienst
und in anderen kirchlichen Veranstaltungen gottesdienstähnlicher
Art herzustellen oder herstellen zu lassen.“

2. Zu Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen got-
tesdienstähnlicher Art gehören neben der Feier der Sakramente,
Wortgottesdienste sowie Andachten, Taufen, Trauungen, Beerdi-
gungen, Prozessionen u.ä. Diese können auch außerhalb kirch-
licher Räume stattfinden.

3. Wesentlich ist, daß jeweils nur „einzelne Liedtexte“ vervielfältigt
werden dürfen. Die Herstellung von Liedheften und dergleichen
ist also von dem Gesamtvertrag nicht abgedeckt.
Andererseits ist es durchaus zulässig, mehrere geschützte Ge-
sänge bzw. Lieder auf ein und demselben Blatt oder auf einigen
Blättern zu fotokopieren oder sonst zu vervielfältigen oder auch
innerhalb von Programmen wiederzugeben. Es ist also nicht er-
forderlich, für jedes geschützte Lied eine gesonderte einzelne Ko-
pie herzustellen. Es ist auch zulässig, die Kopien gesammelt aufzu-
heben und wiederzuverwenden.
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nießen. Der Katholischen Kirche in Deutschland wird das Aufführungsrecht für
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tigung, d.h. die Herstellung sowohl von Tonträgern als auch von Bildtonträgern
ausschließlich zur Verwendung im Rahmen der kirchlichen Arbeit eingeräumt.



4. Gestattet sind nur Vervielfältigungen für den Gemeindegesang,
wobei es sich insbesondere um Kopien von einstimmigen Gesän-
gen bzw. Liedern handeln kann oder auch um Kopien von mehr
stimmigen Liedern, wie sie sich im Gotteslob oder in sonstigen
Liederheften oder Liedersammlungen finden.
Was nicht zum Gemeindegesang gehört, wird nicht durch den
Vertrag abgegolten. Das gilt insbesondere auch für Kopien von
Notenmaterial für instrumentale Vor- und Nachspiele und für die
Notensätze für Kirchenchöre oder auch für Solo-Gesang sowie
für Kopien aus den Begleitbüchern zum Gottesdienst (z.B. Orgel-
buch zum Gotteslob).

5. Für die Organisten und für Instrumentalgruppen wurde, um ihnen
das Musizieren zu erleichtern, eine Ausnahme vereinbart, wonach
von ihrem Notenmaterial Wendestellen vervielfältigt werden dür-
fen.

II. Zulässige Verfahren der Vervielfältigung

1. Den aus dem Vertrag Berechtigten wird das Recht eingeräumt,
Vervielfältigungstücke herzustellen. Auf das Herstellungsverfah-
ren, d.h. die Art und Weise der Herstellung (technische Mittel,
Material) kommt es nicht an.
Erlaubt sind insbesondere alle druck- und fotomechanischen
Verfahren wie z. B. Fotokopieren. Aber auch die Erstellung einer
Datei und deren Nutzung mittels elektronischer Datenverarbei-
tung ist zulässig, soweit dies nicht zum Zwecke einer vorüberge-
henden Sichtbarmachung von Liedern bei Veranstaltungen er-
folgt.

2. Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Herstellung von Vervielfälti-
gungsstücken zum Zwecke der Sichtbarmachung von Liedern mit
Hilfe eines Overheadprojektors oder ähnlicher Apparaturen (Fo-
lien etc.) und deren Verwendung.

III. Grenzen des Gebrauchs der Vervielfältigungen und Fotokopien

1. Die vertragsgemäß angefertigten Fotokopien dürfen nicht etwa
für alle kirchlichen Zwecke schlechthin hergestellt und/oder ver-
wendet werden, sondern nur für den kirchlichen Gebrauch im
Gottesdienst etc. (s.o. I.2.).

2. Ansonsten dürfen Fotokopien insbesondere für öffentliche Wie-
dergaben nicht verwendet werden. Eine Ausnahme gilt insoweit
lediglich für die schon genannten Wendestellen.
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3. Wer Fotokopien oder Vervielfältigungen machen oder machen
lassen möchte, die von dem Gesamtvertrag nicht abgedeckt sind,
muß dazu grundsätzlich die (vorherige) Einwilligung des jeweili-
gen Berechtigten, im Regelfall des jeweiligen Verlages, einholen
und das branchenübliche Entgelt bezahlen.
Die Berechtigten haben ihre Ansprüche betreffend das Vervielfäl-
tigen von Noten heute schon weitgehend an die VG MUSIK-
EDITION (43117 Kassel, Königstor 1) abgetreten. Die VG
MUSIKEDITION erteilt dementsprechend die beantragte Ein-
willigung.

4. Eine wichtige Sonderregelung: Großveranstaltungen mit mehr
als 10.000 Vervielfältigungen je Vorlage/Lied fallen nicht unter
den Gesamtvertrag. Für diese Veranstaltungen müssen bei den
Berechtigten, die regelmäßig von der VG MUSIKEDITION
Kassel vertreten werden, gesonderte Einwilligungen eingeholt
werden.

5. Lediglich bei der Herstellung von Sammelwerken für den kirchli-
chen Gebrauch ist die Aufnahme auch ohne Einwilligung zulässig,
muß aber ebenfalls branchenüblich vergütet werden. Aber auch
in diesen Fällen empfiehlt sich dringend eine vorherige Anfrage
bezüglich der Gegenleistung, die die Berechtigten fordern (vgl.
§ 46 UrhG), um abwägen zu können, ob die Aufnahme des Werks
in die Sammlung in Anbetracht des geforderten Entgelts vertret-
bar ist. Die Zweckbestimmung „nur zum kirchlichen Gebrauch“
ist möglichst deutlich auf dem Sammelwerk anzubringen.

IV. Berechtigte für das Fotokopieren und die Verwendung 
von Fotokopien

1. Berechtigt nach dem Gesamtvertrag sind der Verband der Diöze-
sen Deutschlands, die (Erz-)Diözesen in der Bundesrepublik
Deutschland, ihre diözesanen- und überdiözesanen Institutionen
und Einrichtungen, ihre Pfarreien, Kirchengemeinden und Kir-
chengemeindeverbände, Orden sowie kirchliche Vereinigungen,
Institutionen und Einrichtungen (z.B. auch Akademien).
In den Gesamtvertrag einbezogen sind alle diejenigen Einrichtun-
gen, Werke usw., die dem verfaßten Bereich der Katholischen Kir-
che zugehörig angesehen werden. Dies trifft für Einrichtungen zu,
die der Kirche so zugeordnet sind, daß sie teilhaben an der Ver-
wirklichung des Auftrags der Kirche im Geist katholischer Reli-
giosität, im Einklang mit dem Bekenntnis und in Verbindung mit
den Amtsträgern der katholischen Kirche. Anhaltspunkte hierfür
sind z.B. eine kirchliche Finanzierung bzw. Bezuschussung, eine
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Mitwirkung der zuständigen kirchlichen Autorität in der Einrich-
tung oder eine kirchliche Aufsicht.
Eine Zuordnung zur Kirche ist ohne weiteres gegeben, wenn Ein-
richtungen in kirchlichen Verzeichnissen bzw. Schematismen auf-
geführt sind. Auch rechtlich selbständige Einrichtungen (eingetra-
gene Vereine) gehören in diesem Sinne zur verfaßten Kirche.

2. Eine Weitergabe von Fotokopien an Dritte (nicht aus dem Ver-
trag Berechtigte) ist nicht erlaubt.

V. Repräsentative Erhebung/Mitteilungspflicht

1. Um den Umfang des Fotokopierens zu ermitteln und eine ge-
rechte Verteilung der Vergütungen an die Berechtigten (Autoren,
Verlage) vornehmen zu können, andererseits, um die Gesamtheit
der Nutznießer des Vertrages soweit wie möglich von urheber-
rechtlich begründeten Auskunftspflichten zu entlasten, werden
bei allen durch diesen Vertrag Berechtigten von Zeit zu Zeit re-
präsentative Erhebungen über die Nutzung der eingeräumten
Rechte durchgeführt (1997 bei ca. 4 % der Berechtigten).

2. Vervielfältigungsstücke von mehr als 1.000 Exemplaren sind der
VG MUSIKEDITION Kassel mit Übersendung eines Belegex-
emplares und Angabe von Stückzahl, Autor und Verlag zu mel-
den.

VI. Ansprüche von Dritten

Sofern Autoren, Verlage oder sonstige Personen sich an aus diesem
Vertrag Berechtigte (Kirchengemeinden, Kirchenmusiker usw.) wen-
den, um in Fällen, die durch den Gesamtvertrag abgedeckt sind, Ver-
gütungen zu fordern, sind diese an die VG MUSIKEDITION zu ver-
weisen.

Die VG MUSIKEDITION hat sich in dem Gesamtvertrag verpflich-
tet, die Kirche von Ansprüchen Dritter freizustellen.

VII. Meinungsverschiedenheiten

Hierzu ist im Gesamtvertrag folgendes festgelegt: „Bei Meinungs-
verschiedenheiten über Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag
wird die VG MUSIKEDITION zur Vermeidung von Rechtsstreitig-
keiten die zuständige (Erz-)Diözese benachrichtigen. Wird innerhalb
von drei Monaten nach der Benachrichtigung eine gütliche Einigung
unter Mitwirkung der zuständigen (Erz-) Diözese nicht erreicht, ha-
ben die Betroffenen das Recht zur gegebenen Rechtsverfolgung“.
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C. Ergänzende Bemerkungen

In jedem Einzelfall sollte geprüft werden, ob Fotokopien die günstigste
Alternative sind. Folgende Gründe sind in diesem Zusammenhang aufzu-
führen:

– Preisgünstige (Sammel-)Angebote von Verlagen sind unter Umstän-
den billiger als die Anfertigung von Einzelkopien.

– Die Verwaltung (Notenschrank etc.) der Einzelkopien ist aufwendi-
ger. Die Praktikabilität beim Einsatz in Gottesdiensten ist unter Um-
ständen schlechter als bei regulär gekauften Noten.
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Vertrag des Verbandes der Diözesen Deutschlands mit der VFF Verwer-
tungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH und verschie-
denen anderen Verwertungsgesellschaften über Mitschnitte von Fernseh-
sendungen im Bereich kirchlicher Weiterbildung

Zwischen

1. VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH,
vertreten durch die Geschäftsführer Claus Hardt und Dr. Johannes
Kreile, Widenmayerstr. 32, 80538 München

2. GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte,
vertreten durch den Vorstand Prof. Dr. Reinhold Kreile, Rosenheimer
Str. 11, 81667 München

3. Verwertungsgesellschaft WORT,
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand Prof. Dr. Ferdinand
Melichar, Goethestr. 49, 80336 München

4. GVL Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, ver-
treten durch die Geschäftsführer Prof. Dr. Rolf Dünnwald und Prof.
Dr. Dr. Norbert Thurow, Heimhuder Str. 5, 20148 Hamburg

5. Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, vertreten durch das geschäfts-
führende Vorstandsmitglied Gerhard Pfennig, Poppelsdorfer Allee 43,
53115 Bonn

– nachfolgend Verwertungsgesellschaften genannt –

und

Verband der Diözesen Deutschlands,
vertreten durch den Geschäftsführer Prälat Wilhelm Schätzler, Kaiserstr.
163, 53113 Bonn

– nachstehend Verband der Diözesen genannt –

wird folgender

GESAMTVERTRAG 

abgeschlossen:

§ 1
Vertragsgegenstand

1. Gegenstand des Vertrages ist die Nutzung von Mitschnitten ereignisbe-
zogener, berichtserstattender und dokumentierender Fernsehsendun-
gen im Rahmen der Weiterbildung im Bereich der Katholischen Kirche
zu nichtgewerblichen Bildungszwecken. Hierzu sind insbesondere Kul-
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turmagazine, Wissenschaftssendungen sowie Dokumentationen und
Features zu verstehen. Ausgenommen von der Nutzungseinräumung
sind ausdrücklich Eurovisions-Sendungen, Musiksendungen, Sport-
übertragungen, dramatische Produktionen und Spielfilme.

2. Als Beispiel für Sendungen bzw. Sendeplätze, die mitgeschnitten wer-
den können, dienen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Aus-
schließlichkeit – insbesondere folgende Sendungen:

ARD:

Bericht aus Bonn, Weltspiegel, Report, Panorama, Monitor, Kontraste,
Fakt, Plusminus, Brennpunkt, ARD-Ratgeber, Titel Thesen Tempera-
mente, Hundert Meisterwerke, Unter deutschen Dächern, Europamaga-
zin, Gott und die Welt, Kulturreport, Kulturweltspiegel, Frauengeschich-
ten, Nachbarn, Kopfball, Familienjournal, Globus, Expeditionen ins Tier-
reich

ZDF:

Länderspiegel, Auslandsjournal, Kennzeichen D, Wiso, Frontal, Bonn di-
rekt, Jugendmagazin direkt, Doppelpunkt, Kontraste, Aspekte, Zeugen
des Jahrhunderts, ZDF-Info, FM – Das Familienmagazin, Grün und bunt,
Umwelt, Zündstoff, ML – Mona Lisa, Euro, Die Reportage, Kontext,
Abenteuer Forschung

Dritte Programme:

Horizonte, Prisma-Magazin, Länder Menschen Abenteuer, Weltjournal,
Profile, Naturwelt, Euroklick, Schauplatz Natur, N3 aktuell, N3 direkt,
Arena, Blickpunkt Gesundheit, Reiseweg der Kunst, Teleglobus, Denkan-
stöße, Abenteuer Wissenschaft, Rasthaus, Menschen unter uns, Na und?
Windrose, Umschau, artour Glaubenszeichen, fit und mobil, KostProbe,
Wirtschaft Arbeit Soziales, Frauenfragen, ALTERnativen, Reporter, In Sa-
chen Natur, Hobbythek, Quarx und Co., In Zukunft, Titelgeschichte, Welt-
karrieren, Menschen-hautnah, Gespannt auf, Entdeckungen, Erlebnisrei-
sen, Fenster zur Welt, Rückblende, Bilder aus der Wissenschaft.

§ 2
Rechteeinräumung

1. Die Verwertungsgesellschaften nehmen aufgrund des Urheberrechtsge-
setzes die Urheberrechte und verwandten Schutzrechte für die in § 1
aufgeführten Fernsehsendungen wahr und räumen den (Erz-)Diözesen
in der Bundesrepublik Deutschland, ihren diözesanen und überdiöze-
sanen Institutionen und Einrichtungen, ihren Kirchengemeinden und
Kirchengemeindeverbänden sowie ihren Vereinigungen, ihren Institu-
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tionen und ihren Einrichtungen das nicht ausschließliche Recht ein,
einzelne Vervielfältigungsstücke dieser Fernsehsendungen durch Auf-
nahme auf Bild- und Tonträger zu nichtgewerblichen Bildungszwecken
herzustellen.

2. Die Bild- und Tonträger dürfen nur für den Unterricht in eigenen Ver-
anstaltungen der aus dem Vertrag berechtigten Einrichtungen verwen-
det werden. Sie sind spätestens 12 Monate nach der Aufnahme zu 
löschen.

Protokollerklärung:

Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß die Verbreitung der
Bild- und Tonträger oder ihre Nutzung zur Wiedergabe außerhalb eigener
Veranstaltungen der aus dem Vertrag berechtigten Einrichtungen nicht
zulässig ist.

§ 3
Vergütung

1. Für die Einräumung der vorgenannten Rechte zahlt der Verband der
Diözesen eine Vergütung. Die Höhe der Vergütung bemißt sich nach
den für eine Unterrichtsstunde durchschnittlich aufzuwendenden Ko-
sten für Lernmittel und Bibliotheken im Verhältnis zu den Ge-
samtaufwendungen (einschl. Personal-, Verwaltungs- und Referenten-
kosten).

Die Berechnung im einzelnen erfolgt in der Anlage 1 zu diesem Ver-
trag.

2. Die nach Ziff. 1 i.V.m. der Anlage 1 errechnete Vergütung wird zzgl.
Mehrwertsteuer in jeweils gültiger gesetzlicher Höhe als Abschlagszah-
lung in zwei Halbjahresraten zum 01. 06. und 01. 12. jeden Jahres fällig.
Der Verband der Diözesen Deutschlands wird den Verwertungsgesell-
schaften alljährlich die für die Abrechnung tatsächlich erforderlichen
Daten (Anzahl der Unterrichtsstunden) melden. Diese Meldung hat bis
spätestens zum Ende des dritten Quartals des Folgejahres zu erfolgen.
Die sich aus der Abrechnung ergebenden Beträge werden mit der zwei-
ten Abschlagszahlung verrechnet bzw. überwiesen.

3. Inkassostelle ist die VFF. Die Inkassostelle hat die vom Verband der
Diözesen gezahlte Vergütung für Rechnung der Verwertungsgesell-
schaften entgegenzunehmen und nach einem von den Verwertungsge-
sellschaften intern festzulegenden Verteilungsschlüssel auf die einzel-
nen Verwertungsgesellschaften aufzuteilen.
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§ 4
Repräsentativerhebung

Die Weiterbildungseinrichtungen werden entsprechend den statistischen
Gegebenheiten Repräsentativerhebungen über die Nutzung mitgeschnit-
tener Fernsehsendungen durchführen. Die Einzelheiten bleiben einer ge-
sonderten Vereinbarung überlassen. Die Meldungen müssen folgende
Angaben enthalten:

– Titel der mitgeschnittenen Fernsehsendungen

– Spieldauer des Mitschnitts in Minuten

– Tag der Aufnahme

– Name der Einrichtung und Unterrichtsstunden

Protokollerklärung:

Die Verwertungsgesellschaften sehen in der Repräsentativerhebung eine
Verpflichtung der Weiterbildungseinrichtungen, die vom Bundesministe-
rium für Bildung und Wissenschaft begleitet werden könnte. Die Vertrags-
parteien bitten das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft,
diese Repräsentativerhebung in Auftrag zu geben. Für den Fall, daß dieser
Bitte nicht entsprochen wird, entfällt für den VDD eine Rechtsverpflich-
tung aus § 4. Der Verband der Diözesen wird im Rahmen seiner Möglich-
keiten an einer Erhebung durch Zulieferung der notwendigen Daten mit-
wirken.

§ 5
Freistellung

1. Bezüglich der Fernsehsendungen, auf die sich die Rechteeinräumung
nach §§ 1 und 2 Ziff. 1 bezieht, stellen die Verwertungsgesellschaften
die Katholische Kirche und deren Einrichtungen (§ 2 Ziff. 1) auch von
urheberrechtlichen Ansprüchen Dritter frei, die nicht durch Verwer-
tungsgesellschaften vertreten werden, deren Rechte jedoch in die Kate-
gorie der Rechte fallen, die die Verwertungsgesellschaften zur Zeit des
Vertragsabschlusses wahrnehmen.

2. Soweit darüber hinaus Ansprüche gegen die Katholische Kirche und
deren Einrichtungen (§ 2 Ziff 1) geltend gemacht werden, werden die
Verwertungsgesellschaften Hilfe bei der Abwehr dieser Ansprüche lei-
sten.

Protokollerklärung:

Die Freistellung der Verwertungsgesellschaften erstreckt sich auf folgende
Kategorien von Rechten, die sie innehaben und wahrnehmen:
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1. VFF Verwertungsgesellschaften der Film- und Fernsehproduzenten
mbH:
Orginäre oder abgeleitete Urheber- und Leistungsschutzrechte der
Fernsehsendeunternehmen mit Sitz in Deutschland an ihren in § 1 be-
zeichneten Fernsehsendungen sowie an von ihnen selbst in ihrem Auf-
trag hergestellten Filmwerken und Laufbildern (Eigen-, Auftrags- und
Co-Produktionen).

2. GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte:
Urheberrechte an Musikwerken (kleine Rechte).

3. Verwertungsgesellschaft WORT:
Urheberrechte an verlegten Sprachwerken (kleine Rechte).

4. GVL Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsrechten mbH:
Leistungsschutzrechte an erschienenen Tonträgern sowie Urheber- und
Leistungsschutzrechte an Videoclips.

5. Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst:
Urheber- und Leistungsschutzrechte an Werken der bildenden Kunst
und Fotografie sowie an Ausschnitten aus von Fernsehproduzenten
hergestellten und von den Fernsehsendeunternehmen angekauften
Filmwerke und Laufbildern (Kaufproduktionen).

§ 6
Geltungsdauer

Der Vertrag wird für die Zeit vom 01. 01. 1995 bis 31. 12. 1995 geschlossen.
Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ab-
lauf von einer der Vertragsparteien durch eingeschriebenen Brief gekün-
digt wird.

Protokollerklärung zu § 6:

Die Verwertungsgesellschaften halten fest, daß mit dem Vertrag keine
Regelung für die Vergangenheit getroffen wird. Sie streben nach wie vor
an, mit dem Verband der Diözesen für das Jahr 1994 und die vorangegan-
genen Jahre eine pauschale Abfindungsregelung zu treffen.

München, den 27. 03. 1995 Bonn, den 10. 03. 1995

VFF Verwertungsgesellschaft der Prälat Wilhelm Schätzler
Film- und Fernsehproduzenten mbH (Geschäftsführer des Verbandes
(zugleich für Vertragspartner 2.–5.) der Diözesen Deutschlands)
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Anlage 1
zum Gesamtvertrag

zwischen den Verwertungsgesellschaften

und

dem Verband der Diözesen Deutschlands

Hinsichtlich der Vergütungsregelung gem. § 3 des Vertrages wird zwischen
den Vertragsparteien folgendes vereinbart:

1. Für das Jahr 1995 bemißt sich die Höhe der für eine Unterrichtsstunde
durchschnittlich aufzuwendenden Kosten für Lernmittel und Biblio-
thek auf 2,4 % der Gesamtkosten, wobei die Vertragsparteien von ei-
nem Aufwand in Höhe von DM 81,– pro Unterrichtsstunde ausgehen.
Als Anteil an den Lern- und Bibliothekskosten werden 25 % für die
Nutzungsrechte für Fernsehsendungen gem. §§ 1 und 2 des Gesamtver-
trages vereinbart. Die Gesamtanzahl der ausgewiesenen Unterrichts-
stunden wird für die Abschlagszahlung mit dem Stand 1990 in Höhe
von 5 634 000 angenommen.

2. Auf der Basis eines durchschnittlichen Einsatzes von 20 Minuten Fern-
sehsendungen bei 10 Abenden mit je 2 Unterrichtsstunden (20 Unter-
richtsstunden = 900 Minuten) fallen DM 0,22 Nutzungsgebühr an. Bei
20 unterstellten Unterrichtsstunden für DM 0,22 entfällt auf die Unter-
richtsstunde DM 0,011. Bezogen auf die im Jahr 1990 ausgewiesenen
5 634 00 Unterrichtsstunden beträgt die Abschlagszahlung für das Jahr
1995 DM 61 974 00 zzgl. 7 % Mehrwertsteuer.

München, den 27. 03. 1995 Bonn, den 10. 03. 1995

VFF Verwertungsgesellschaft der Prälat Wilhelm Schätzler
Film- und Fernsehproduzenten mbH (Geschäftsführer des Verbandes
(zugleich für Vertragspartner 2.–5.) der Diözesen Deutschlands)
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Erläuterung zum Pauschalvertrag über die Nutzung von Fernsehsendun-
gen in der Erwachsenenbildung zwischen dem VDD und verschiedenen
Verwertungsgesellschaften

Grundsatz

Alle kirchlichen Einrichtungen dürfen in ihren Bildungsveranstaltungen
zu nichtgewerblichen Bildungszwecken ereignisbezogene, berichterstat-
tende und dokumentierende Fernsehsendungen aufzeichnen und einset-
zen.

Der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und die Verwertungsge-
sellschaften haben darüber einen Vertrag abgeschlossen. (Vgl. OVB Nr. 8,
1995, Rn. 198).

Wer darf Fernsehsendungen einsetzen?

Alles und alle, die sich kirchlich oder katholisch nennen dürfen.

Man kann auch die AV-Medienzentrale oder andere geeignete kirchliche
Einrichtungen bitten, die gewünschte Sendung aufzuzeichnen.

Wofür?

Für eigene Veranstaltungen der Bildungsarbeit; „Bildungsarbeit“ grenzt
sich hier vor allem gegenüber dem Einsatz in den Schulen ab.

Was darf genutzt werden?

Ereignisbezogene, berichterstattende, dokumentierende Sendungen. Ver-
traglich sind ausdrücklich folgende Sendungen ausgenommen: Eurovi-
sionssendungen, Musiksendungen, Sportübertragungen, dramatische Pro-
duktionen (z. B. Theater, Fernsehspiele, aber auch Trickfilme u. ä.) und
Spielfilme.

Für wie lange?

Die Mitschnitte (Video-Kassetten) müssen spätestens nach einem Jahr
gelöscht werden. M. a. W.: Man muß den Tag der Aufnahme vermerken.

Zur Orientierung

Sendetypen, die vom Vertrag erfaßt sind: Diskussionen, Kultur, Ökologie,
Politische Magazine, Ratgeber, Reiseberichte, Technik, Tiersendungen,
Wissenschaft.

Titel von Sendungen (Beispiele): Abenteuer Forschung, Abenteuer Wis-
senschaft, ALTERnativen, ARD-Ratgeber, Arena, artour Glaubenszei-
chen, Aspekte, Auslandsjournal, Bericht aus Bonn, Bilder aus der Wissen-
schaft, Blickpunkt Gesundheit, Bonn direkt, Brennpunkt, Denkanstöße,
Die Reportage, Doppelpunkt, Entdeckungen, Erlebnisreisen, Euroklick,
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Europamagazin, Expeditionen ins Tierreich, Fakt, Familienjournal, Fenster
zur Welt, fit und mobil, FM – Das Familienmagazin, Frauenfragen, Frauen-
geschichten, Frontal, Gespannt auf, Globus, Gott und die Welt, Grün und
bunt, Hobbythek, Horizonte, Hundert Meisterwerke, In Sachen Natur, In
Zukunft, Jugendmagazin direkt, Kennzeichen D, Kontext, Kontraste,
Kopfball, KostProbe, Kulturreport, Kulturweltspiegel, Länder Menschen
Abenteuer, Länderspiegel, Menschen-hautnah, Menschen unter uns, ML –
Mona Lisa, Monitor, N3 aktuell, N3 direkt, Nachbarn, Na und?, Naturwelt,
Panorama, Plusminus, Prisma-Magazin, Profile, Quarx und Co., Rasthaus,
Reisewege der Kunst, Report, Reporter, Rückblende, Schauplatz, Natur,
Teleglobus, Titelgeschichte, Titel Thesen Temperamente, Umschau, Um-
welt, Unter deutschen Dächern, Weltjournal, Weltkarrieren, Weltspiegel,
Windrose, Wirtschaft Arbeit Soziales, Wiso, ZDF-Info, Zeugen des Jahr-
hunderts, Zündstoff, u. a. m.

Die Beispiele sind nicht erschöpfend. Alle Fernsehsendeunternehmen mit
Sitz in Deutschland sind berücksichtigt.
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174 IV. Urheberrecht im Schulbereich

Inhaltsübersicht

Urheberrecht und öffentliche Wiedergabe geschützter Musikwerke im
Schulbereich

Handreichung der Schulrechtskommission des Verbandes der Diözesen
Deutschlands zum Urheberrecht im Bereich „Kath. Schulen in freier Trä-
gerschaft“
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Urheberrecht und öffentliche Wiedergabe geschützter Musikwerke im
Schulbereich

In Ergänzung zu der bisherigen Veröffentlichung wird nachstehend ein zu-
sätzliches Merkblatt mit dem Titel „Urheberrecht und öffentliche Wieder-
gabe geschützter Musikwerke im Schulbereich“ veröffentlicht mit der
Bitte um Beachtung durch die hiervon betroffenen kirchlichen Einrich-
tungen. Das Merkblatt wurde von der Schulrechtskommission des Verban-
des der Diözese Deutschlands in Zusammenarbeit mit der Kommission
für Verlags-, Urheber- und Medienrecht des VDD erarbeitet.

I. Einleitung

Durch das Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Ur-
heberrechts vom 24. Juni 1985 (BGBl. I, Seite 1137) sind zum 1. Juli 1985
wichtige, gerade auch für die Schule bedeutsame Neuregelungen in Kraft
getreten. Nicht selten werden Schulträger bzw. Schulleiter mit Rechnun-
gen der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte (GEMA) konfrontiert, mit denen Vergütungen für die
öffentliche Aufführung von Kompositionen bei Schulferien geltend ge-
macht werden.

Die nachstehenden Ausführungen sollen den Schulträgern bzw. Schullei-
tern als Anleitung dienen, wie sie sich in diesen Fällen zu verhalten haben.
Sie beziehen sich ausschließlich auf die öffentliche Wiedergabe von Mu-
sikwerken. Der Tatbestand der Vervielfältigung ist nicht erfaßt.

II. Die Rechtsgrundlagen für GEMA-Forderungen

Die öffentliche Wiedergabe eines urheberrechtlich geschützten Musik-
werks ist gem. § 15 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) grundsätz-
lich nur mit Einwilligung des Komponisten und regelmäßig nur gegen
Entgelt zulässig. Die Rechte der Urheber werden generell von der
GEMA wahrgenommen. Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem
Tod des Urhebers (§ 64 Abs. 1 UrhG). Zur weitgehenden Abgeltung der
Ansprüche der Urheber von Musikwerken hat der Verband der Diözesen
Deutschlands (VDD) mit der GEMA zwei Pauschalverträge abgeschlos-
sen (siehe unter IV.). Unabhängig von den Pauschalverträgen gilt:

Nach § 52 Abs. 1 Satz 1 UrhG ist die öffentliche Wiedergabe eines erschiene-
nen Werkes zulässig, wenn die Wiedergabe keinem Erwerbszweck des Ver-
anstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und im
Falle des Vortrages oder der Aufführung des Werkes keiner der ausübenden
Künstler eine besondere Vergütung erhält. Für die Wiedergabe ist eine ange-
messene Vergütung zu zahlen (§ 52 Abs. 1 Satz 2). Die Vergütungspflicht ent-
fällt jedoch für Schulveranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder er-
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zieherischen Zweckbestimmung nur einen bestimmten abgegrenzten Kreis
von Personen zugänglich sind (§ 52 Abs. 1 Satz 3). Dieses gilt wiederum
nicht, wenn die Veranstaltungen dem Erwerbszweck eines Dritten dient; in
diesem Fall hat der Dritte die Vergütung zu zahlen (§ 52 Abs. 1 Satz 4).

III. Die Voraussetzungen des Paragraphen 52 Abs. 1 UrhG

1. Öffentlichkeit der Wiedergabe bei musikalischen Schulveranstaltungen

Zunächst ist zu klären, ob es sich überhaupt um eine „öffentliche“
Wiedergabe von Werken handelt, da die „nicht öffentliche“ Wiedergabe
das Urheberrecht von vornherein unberührt läßt. Eine nicht öffentliche
Wiedergabe ist ohne Einwilligung des Urhebers zulässig und vergütungs-
frei.

Öffentlich ist die Wiedergabe, wenn sie für eine Mehrzahl von Personen
bestimmt ist, es sei denn, daß der Kreis dieser Personen bestimmt abge-
grenzt ist und sie durch gegenseitige Beziehung oder durch Beziehung zur
veranstaltenden Schule persönlich untereinander verbunden sind (vgl. § 15
Abs. 3 UrhG). Die Vorführung eines Musikstückes vor der Klasse ist dem-
nach keine öffentliche Aufführung, weil Schüler und Lehrer einen abge-
grenzten Personenkreis darstellen und die Schüler durch persönliche Be-
ziehung miteinander verbunden sind.

Fraglich ist, ob die erforderliche persönliche Verbundenheit gegeben ist,
wenn beispielsweise Schüler der Oberstufe eines Gymnasiums eine
Theatervorführung mit musikalischen Einlagen für die Schüler der Schule
und für die Eltern veranstalten.

2. Zulässigkeit der öffentlichen Wiedergabe ohne Einwilligung des Urhebers

Ausnahmsweise ist auch die öffentliche Wiedergabe eines Musikstücks
ohne Einwilligung des Berechtigten zulässig, wenn

a) die Wiedergabe keinem Erwerbszweck der Schule dient,
b) die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und
c) im Falle des Vortrages oder der Aufführung des Werkes den ausüben-

den Künstlern keine besondere Vergütung bezahlt wird.

Sämtliche drei Voraussetzungen müssen vorliegen.

Zu a): Bei der Beurteilung der Frage, ob die Schule mit der Musikwieder-
gabe einen Erwerbszweck verfolgt, sind folgende Fallgruppen zu
unterscheiden:

– Werden bei einer Schulveranstaltung Speisen und Getränke zum
Selbstkostenpreis verkauft, dann werden mit diesen Einkünften
nur die entsprechenden Kosten gedeckt. Ein Erwerbszweck wird
damit nicht verfolgt.
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– Werden allerdings über den Verkaufspreis Mittel beschafft, um
z.B. die Turnhalle des Schulträgers zu finanzieren oder um Unter-
richtsmittel anzuschaffen, dann verfolgt die Schule mit dieser Mu-
sikwiedergabe einen Erwerbszweck, und die Veranstaltung wird
dadurch vergütungspflichtig.

– Werden bei Schulveranstaltungen Spenden für wohltätige
Zwecke gesammelt, werden diese Veranstaltungen dadurch nicht
vergütungspflichtig. Ebenso können außerhalb der Veranstaltun-
gen für Zwecke der Schule Spenden gesammelt werden.

Zu b): Eine unentgeltliche Veranstaltung setzt voraus, daß die Teilnehmer
ohne Entgelt zugelassen werden, wobei es gleichgültig ist, wie ein
Entgelt bezeichnet wird.

An der Unentgeltlichkeit des Eintritts fehlt es regelmäßig
bereits, wenn der Verzehr in Höhe eines bestimmten Betra-
ges, etwa durch den Verkauf von Verzehrbons, zur Eintritts-
voraussetzungen gemacht wird. Etwas anderes kann gelten,
wenn lediglich die gleichmäßige Verpflegung der Schüler ge-
sichert werden soll und der Verzehrbon den Einstandskosten
entspricht. Ein Entgelt liegt auch dann vor, wenn der Besu-
cher einer Veranstaltung für ein Programmheft, ohne dessen
Erwerb er nicht eingelassen wird, einen bestimmten Betrag
zahlen muß. Auch wenn der Betrag im Programmheft als
„Unkostenbeitrag“ deklariert wird, handelt es sich um ein
Entgelt. Steht es allerdings den Teilnehmern frei, ein Pro-
grammheft zu erwerben, und deckt der Preis nur die Unko-
sten des Programmheftes, dann ist der Eintritt nicht von ei-
nem Entgelt abhängig. Die Veranstaltung wird dann wegen
des Verkaufs des Programmheftes nicht vergütungspflichtig.

Die Höhe des Entgelts spielt bei der Feststellung der Unent-
geltlichkeit einer Veranstaltung keine Rolle.

Zu c): Für die Musikwiedergabe während einer Veranstaltung ist auch nur
dann kein Entgelt zu entrichten, wenn den ausübenden Künstlern
keine „besondere Vergütung“ gezahlt wird. Es genügt jedes Honorar
an die ausübenden Künstler, um die Vergütungspflicht auszulösen.

Eine „besondere Vergütung“ liegt jedoch nicht vor, wenn dem
Künstler nur die Auslagen und Spesen erstattet werden.

Ausübende Künstler im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist, wer
ein Werk vorträgt oder aufführt oder bei dem Vortrag oder der
Aufführung eines Werkes künstlerisch mitwirkt (§ 73 UrhG).

Die öffentliche bühnenmäßige Aufführung ist jedoch stets nur mit
Einwilligung des Berechtigten zulässig (§ 52 Abs. 3 UrhG).
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3. Wegfall der Vergütung

Die unter Ziffer 2 beschriebenen „unentgeltlichen“ Schulveranstaltungen
sind nicht stets vergütungsfrei.

§ 52 Abs. 1 Satz 3 UrhG postuliert, daß die Schulveranstaltungen nach ih-
rer sozialen oder erzieherischen Zweckbestimmung nur einem bestimmt
abgegrenzten Personenkreis zugänglich sind.

Der Begriff des „bestimmt abgegrenzten Personenkreises“ ist im Lichte
des Zwecks der Schule zu interpretieren. Danach sind alle Veranstaltun-
gen, die von der Schule oder von den Schülern selbst im Rahmen der
schulischen Aufgaben durchgeführt werden und die im Ablauf eines
Schuljahres üblich sind, vergütungsfrei.

Auch dann, wenn sich die Veranstaltungen auch an die Eltern richten
(z.B. Abiturfeiern und geschlossene Schulfeste), ist die Abgegrenztheit
des Personenkreises zu bejahen.

Richtet sich jedoch ein Schulfest nicht an einen bestimmt abgegrenzten
Personenkreis, dann ist eine Vergütung zu zahlen.

IV. Abgeltung von Vergütungsansprüchen durch Pauschalzahlungen an
die GEMA

Zur Abgeltung von urheberrechtlichen Vergütungsansprüchen für Musik-
aufführungen in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern, sowie für Kir-
chenkonzerte und sonstige Veranstaltungen – dazu gehören auch Musik-
aufführungen in Schulen – der Katholischen Kirche in der Bundesrepu-
blik Deutschland einschließlich West-Berlin, ihren diözesanen und über-
diözesanen Institutionen und Einrichtungen hat der Verband der Diöze-
sen Deutschlands (VDD) Pauschalverträge mit der GEMA abgeschlos-
sen. Die Verträge nebst Anlagen sind im Oberhirtlichen Verordnungsblatt
für das Bistum Speyer veröffentlicht (OVB 1986, S. 150 ff.).

Zu den Berechtigten im Sinne der Pauschalverträge zahlen auch die Schu-
len in der Trägerschaft von Orden.

Auf das Merkblatt zu den Pauschalverträgen des Verbandes der Diözesen
Deutschlands mit der GEMA (OVB 1986, S. 156 ff.) wird hingewiesen.

In allen Zweifelsfragen sollten die Schulträger bzw. Schulleiter auf jeden
Fall die Schul- oder Rechtsabteilung des Bischöfl. Ordinariats Speyer ein-
schalten.

– 462 –



Handreichung der Schulrechtskommission des Verbandes der Diözesen
Deutschlands zum Urheberrecht im Bereich „Kath. Schulen in freier
Trägerschaft“

Vorwort

Nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) sind persönliche geistige Schöp-
fungen (= Werke im Sinne des UrhG) urheberrechtlich geschützt. Dieser
Schutz bedeutet, daß der Urheber grundsätzlich das ausschließliche Recht
der Verwertung und der öffentlichen Wiedergabe seines Werkes hat. Da-
bei ist zu unterscheiden zwischen der Berechtigung, eine Verwertung bzw.
Wiedergabe (Nutzung) überhaupt vornehmen zu dürfen (Zulässigkeit),
und der Verpflichtung, im Falle einer – kraft Gesetzes oder durch Einzel-
erlaubnis des Berechtigten – erlaubten Nutzung ggfls. eine Vergütung zah-
len zu müssen (Vergütungspflicht).

Vor Nutzung eines Werkes ist daher stets zu prüfuen, ob eine Nutzung ei-
nes Werkes erlaubt (zulässig) ist und wenn ja, ob eine Vergütung zu zahlen
ist.

Sechs Bereiche des Urheberrechts sind zu unterscheiden:

– Vervielfältigungen von Druckwerken

– Öffentliche Wiedergabe geschützter Musikwerke

– Öffentliche bühnenmäßige Aufführungen

– Herstellung und Vervielfältigung von Hörfunk- und Fernsehsendungen
und Einsatz von audio-visuellen Medien

– Vervielfältigung von Programmen für die Datenverarbeitung

– Vermieten und Verleihen von Vervielfältigungsstücken.
Was die Vergütungspflicht bei Vervielfältigungen von Druckwerken be-
trifft, so ist darauf hinzuweisen, daß eine Vergütung zum eigenen Ge-
brauch im Schulunterricht für die Vervielfältigung von Druckwerken und
Noten nicht zu zahlen ist (s. B. I. 1., letzter Absatz, II.).

Die öffentliche Wiedergabe geschützter Musikwerke bei Schulveranstal-
tungen, sei es durch ausübende Künstler oder mittels Radio, Fernsehen,
Videogeräte, Cassettenrecorder, Plattenspieler oder Filme, bei denen kein
Eintrittsgeld oder sonstiger Unkostenbeitrag von mehr als 5,– DM erho-
ben wird, ist in den Städten Hamburg und München und im Land NRW
durch Gesamtvertrag mit der GEMA abgegolten (s. B. II. 2.). In den Län-
dern, in denen kein Gesamtvertrag mit der GEMA besteht, gelten primär
die Pauschalverträge zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands
und der GEMA.
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Wie bei der Vervielfältigung von Druckwerken dürfte auch bei der öffent-
lichen Wiedergabe geschützter Musikwerke die Zahlung einer Vergütung
die Ausnahme sein.

Schließlich ist bezüglich der Herstellung und Vervielfältigung von Hörfunk-
und Fernsehsendungen auf den Vertrag zwischen den Städten Hamburg
und München und des Landes NRW einerseits hinzuweisen (B. IV. 2. b).

A. Allgemeines

I. Geschützte Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes (§§ 2–4 UrhG)

1. Geschützte Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind persön-
liche geistige Schöpfungen (§ 2 Abs. 2 UrhG).

Das Gesetz zählt in § 2 Abs. 1 u.a. besonders auf:

– Sprachwerke, wie Schriftwerke und Reden
– Werke der Musik
– Werke der darstellenden und bildenden Kunst
– Lichtbildwerke
– Filmwerke
– Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art (Zeichnun-

gen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen)
– Programme für die Datenverarbeitung

2. Ferner sind geschützt:
– Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes (§ 3 UrhG),
die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden un-
beschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige
Werke geschützt. Die nur unwesentliche Bearbeitung eines nichtge-
schützten Werkes der Musik (z.B. Volksmusik) wird nicht als selbstän-
diges Werk geschützt.

– Sammlungen von Werken (§ 4 UrhG)
Sammlungen von Werken oder anderen Beiträgen, die durch Auslese
oder Anordnungen eine persönliche geistige Schöpfung sind (Sam-
melwerke), werden unbeschadet des Urheberrechts an den aufgenom-
menen Werken wie selbständige Werke geschützt.

II. Nicht geschützt sind amtliche Werke (§ 5 UrhG)
Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen
(auch kirchenamtliche) sowie Gerichtsentscheidungen und amtlich
verfaßte Leitsätze zu Gerichtsentscheidungen.

III. Schutz über den Tod des Urhebers hinaus (§ 64 UrhG)
Das Urheberrecht entsteht mit der Schaffung und Veröffentlichung
eines Werkes und erlischt grundsätzlich erst 70 Jahre nach dem Tod
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des Urhebers. Für Lichtbilder (§ 72 UrhG), für wissenschaftliche Aus-
gaben urheberrechtlich nicht geschützter Werke (§ 70 UrhG), für
nachgelassene Werke (§ 71 UrhG), für Tonträger (§ 85 UrhG) und für
Filmwerke (§ 94 UrhG) gelten Sondervorschriften. Die Berechnung
der Schutzfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem
der Urheber verstorben ist.

IV. Im Urheberrecht ist zunächst zu prüfen, ob eine Nutzung eines Wer-
kes erlaubt (zulässig) ist und wenn ja, ob eine Vergütung zu zahlen ist.

B. Anwendungsbereiche

I. Vervielfältigungen von Druckwerken (§ 53 UrhG)

1. Zulässigkeit

Es ist zulässig, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Druck-
werkes (außer Musiknoten, § 54 Abs. 4 UrhG) oder von einzelnen
Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind, zum ei-
genen Gebrauch

– im Schulunterricht in der für eine Schulklasse erforderlichen An-
zahl oder

– für Prüfungen in Schulen in der erforderlichen Anzahl

herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfäl-
tigung zu diesem Zweck geboten ist.

Diese Grundsätze gelten auch für Kopien aus Schulbüchern.
Darüber hinaus ist die Vervielfältigung von Stellen eines Werkes in ei-
nem selbständigen Sprachwerk (Zitat) nach § 51 UrhG vergütungsfrei
zulässig (z. B. Aufnahme in Schulveröffentlichungen).

Das Vervielfältigen von Noten ist – außer durch Abschreiben –
grundsätzlich verboten. Durch den Gesamtvertrag über die Abgeltung
urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unter-
richtsmaterialien zwischen den Bundesländern einerseits und der Ver-
wertungsgesellschaft WORT und der Verwertungsgesellschaft
MUSIKEDITION andererseits gewährt die Verwertungsgesellschaft
MUSIKEDITION den Ländern das Recht, Noten im gleichen Umfang
zu vervielfältigen wie die bereits kraft Gesetzes zulässigen Vervielfälti-
gungen nach § 53 Abs. 3 UrhG.

2. Vergütungspflicht (§ 54 UrhG)

Die Schulen selbst haben derzeit für die Vervielfältigung von Druck-
werken und Noten keine urheberrechtliche Vergütung zu zahlen. So-
weit sie als Betreiber des Vervielfältigungsgerätes eine Vergütung für
das Kopieren zu zahlen hätten, wird diese im Rahmen des Gesamtver-
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trages über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Ver-
vielfältigung von Unterrichtsmaterialien zwischen den Bundesländern
und den Verwertungsgesellschaften WORT und MUSIKEDITION ab-
gegolten. Gemäß § 2 dieses Vertrages sind alle privaten Schulen im
Sinne der Schulgesetze der Länder, ohne die privaten Schulen des
Landes Bremen, einbezogen.

Die Voraussetzungen für die gerechte Verteilung der Urheberrechts-
vergütungen werden durch repräsentative Erhebungen geschaffen. Die
betroffenen Schulen werden direkt verständigt.

II. Öffentliche Wiedergabe geschützter Musikwerke (§ 52 UrhG)

1. Zulässigkeit
Eine nicht öffentliche Wiedergabe eines urheberrechtlich geschützten
Musikwerkes ist immer ohne Einwilligung des Urhebers zulässig und
vergütungsfrei.
Öffentlich ist die Wiedergabe, wenn sie für eine Mehrzahl von Personen
bestimmt ist, es sei denn, daß der Kreis dieser Personen bestimmt abge-
grenzt ist und sie durch gegenseitige Beziehungen oder durch Bezie-
hungen zur veranstaltenden Schule persönlich untereinander verbun-
den sind (vgl. § 15 Abs. 3 UrhG). Die Vorführung eines Musikstückes
vor der Klasse ist demnach keine öffentliche Aufführung, weil Schüler
und Lehrer einen abgegrenzten Personenkreis darstellen und die
Schüler durch persönliche Beziehungen miteinander verbunden sind.
Nach § 52 Abs. 1 Satz 3 UrhG ist eine öffentliche Schulveranstaltung
genehmigungs- und vergütungsfrei, wenn sie nach ihrer sozialen oder
erzieherischen Zweckbestimmung nur einem bestimmt abgegrenzten
Kreis von Personen zugänglich ist, die Teilnehmer ohne Entgelt zuge-
lassen werden, keiner der ausübenden Künstler eine besondere Vergü-
tung erhält und die Veranstaltung keinem Erwerbszweck dient.

Die Voraussetzungen des § 52 Abs. 3 UrhG im einzelnen:

a) Schulveranstaltung

Es muß sich um eine von der Schule bzw. innerschulischen Stelle (Schullei-
ter, Lehrerrat, Schulpflegschaft, Elternbeirat und sonstige in den Schulge-
setzen und Schulordnungen vorgesehene Beteiligung) getragene Veranstal-
tung handeln. Unter der vorgenannten Voraussetzung liegt eine Schulver-
anstaltung auch dann vor, wenn mehrere Schulen, auch verschiedene
Schularten, eine gemeinsame Veranstaltung durchführen.

b) Soziale oder erzieherische Zweckbestimmung
Der erzieherischen Zweckbestimmung dienen Schulveranstaltungen,
die einen Bezug zum Auftrag der Schule haben, z. B. Abiturfeier, Jah-
resabschlußfeier, Weihnachtsfeier, Schulfest.
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c) Bestimmt abgegrenzter Personenkreis
Der Personenkreis muß auf Grund der Einladung zu der Schulveran-
staltung abstrakt und zahlenmäßig abgrenzbar und bestimmbar und in
Bezug auf die soziale oder erzieherische Zweckbestimmung der Schul-
veranstaltung eingeladen sein (z. B. Eltern, Mitglieder eines Förderver-
eins der Schule). Die Teilnahme von Personen des öffentlichen Lebens
und Vertretern anderer Schulen sowie von Vertretern von Schulbehör-
den ist als unschädlich anzusehen.

d) Kein Erwerbszweck
Bei der Beurteilung der Frage, ob die Schule mit der Musikwiedergabe ei-
nen Erwerbszweck verfolgt, sind folgende Fallgruppen zu unterscheiden:
– Werden bei einer Schulveranstaltung Speisen und Getränke zum
Selbstkostenpreis verkauft, dann werden mit diesen Einkünften nur
die entsprechenden Kosten gedeckt. Ein Erwerbszweck wird damit
nicht verfolgt.
– Werden allerdings über den Verkaufspreis Mittel beschafft, um z. B.
die Turnhalle des Schulträgers zu finanzieren oder um Unterrichtsmit-
tel anzuschaffen, dann verfolgt die Schule mit dieser Musikwiedergabe
einen Erwerbszweck.
– Werden bei Schulveranstaltungen Spenden für wohltätige Zwecke
gesammelt, liegt kein Erwerbszweck vor. Ebenso können außerhalb –
jedoch im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang – der Veranstal-
tungen für Zwecke der Schule Spenden gesammelt werden.

c) Unentgeltliche Zulassung
Eine unentgeltliche Veranstaltung setzt voraus, daß die Teilnehmer
ohne Entgelt zugelassen werden, wobei es gleichgültig ist, wie ein Ent-
gelt bezeichnet wird.
An der Unentgeltlichkeit des Eintritts fehlt es regelmäßig bereits, wenn
der Verzehr in Höhe eines bestimmten Betrages, etwa durch den Verkauf
von Verzehrbons, zur Eintrittsvoraussetzung gemacht wird. Etwas anderes
kann gelten, wenn lediglich die gleichmäßige Verpflegung der Schüler ge-
sichert werden soll und der Verzehrbon den Einstandskosten entspricht.
Ein Entgelt liegt auch dann vor, wenn der Besucher einer Veranstaltung
für ein Programmheft, ohne dessen Erwerb er nicht eingelassen wird, ei-
nen bestimmten Betrag bezahlen muß. Auch wenn der Betrag im Pro-
grammheft als „Unkostenbeitrag“ deklariert wird, handelt es sich um ein
Entgelt. Steht es allerdings den Teilnehmern frei, ein Programmheft zu er-
werben, und deckt der Preis nur die Unkosten des Programmheftes, dann
ist der Eintritt nicht von einem Entgelt abhängig. Die Veranstaltung wird
dann wegen des Verkaufs des Programmheftes nicht vergütungspflichtig.

Die Höhe des  Entgelts spielt bei der Festlegung der Unentgeltlichkeit
einer Veranstaltung keine Rolle.
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f) Keine besondere Vergütung für ausübende Künstler
Für die Musikwiedergabe während einer Veranstaltung ist auch nur
dann kein Entgelt zu entrichten, wenn den ausübenden Künstlern
keine „besondere Vergütung“ gezahlt wird. Es genügt jedes Honorar
an die ausübenden Künstler, um die Vergütungspflicht auszulösen.

Eine „besondere Vergütung“ liegt jedoch nicht vor, wenn dem Künst-
ler nur die Auslagen und Spesen erstattet werden.

2. Vergütungspflicht
Nur wenn sämtliche Voraussetzungen (a–f) vorliegen, ist die öffentli-
che Schulveranstaltung anzeige-, genehmigungs- und vergütungsfrei.

Zur Abgeltung von urheberrechtlichen Vergütungsansprüchen für Mu-
sikaufführungen in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern, sowie für
Kirchenkonzerte und sonstige Veranstaltungen (für diese jedoch nur,
wenn kein Eintritt verlangt wird) hat der Verband der Diözesen
Deutschlands (VDD) für den Bereich der Katholischen Kirche in der
Bundesrepublik Deutschland Pauschalverträge mit der GEMA abge-
schlossen.

Um die Voraussetzungen für eine gerechte Verteilung der Urheber-
rechtsvergütung durch die GEMA zu schaffen, ist es erforderlich, jeweils
ein gedrucktes Konzertprogramm (soweit vorhanden) einzusenden.

Zu den Berechtigten im Sinne der Pauschalverträge zählen auch die
Schulen in der Trägerschaft von Orden.

Die Verträge nebst Anlagen sind von einigen Diözesen in den Amts-
blättern veröffentlicht (vgl. z.B. Kirchliches Amtsblatt für die Erz-
diözese Paderborn 1986, Seite 129ff.).

Auf das Merkblatt zu den Pauschalverträgen des Verbandes der Diöze-
sen Deutschlands mit der GEMA (vgl. z.B. Kirchliches Amtsblatt Pa-
derborn 1986, S. 132ff.) wird hingewiesen.

Zusätzlich hat die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände im Dezember 1987 mit der GEMA einen Rahmenvertrag zur
Abgeltung von Vergütungen für die Wiedergabe und Vervielfältigung
geschützter Musik aus dem Repertoire der GEMA bei nicht gemäß
§ 52 Abs. 1, Satz 3 UrhG privilegierten Schulveranstaltungen abge-
schlossen.

Die Städte Hamburg und München und der Kultusminister des Landes
NRW haben durch Gesamtvertrag mit der GEMA den zwischen der
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und der
GEMA geschlossenen Pauschalvertrag für die Schulträger und die
Schulen in den Städten Hamburg und München bzw. im Land Nord-
rhein-Westfalen inhaltlich übernommen. In diesem Gesamtvertrag
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sind auch die Ersatzschulen miteinbezogen (vgl. z.B. Gemeinsames
Amtsblatt NW 9/1989, S. 442f.).

Durch diese Vereinbarungen wird die Wiedergabe von geschützter
Musik bei Schulveranstaltungen, sei es durch ausübende Künstler oder
mittels Radio, Fernsehen, Videogeräte, Kassettenrecorder, Platten-
spieler oder Filme, bei denen kein Eintrittsgeld oder sonstiger Unko-
stenbeitrag von mehr als 5,– DM erhoben wird, abgegolten.

III. Öffentliche bühnenmäßige Aufführungen (§ 52 Abs. 3 UrhG)

1. Zulässigkeit
Öffentliche bühnenmäßige Aufführungen sind stets nur mit Einwilli-
gung des Berechtigten zulässig. Die Rechte bühnenmäßiger Auf-
führungen liegen in der Regel bei Theater- bzw. Bühnenverlagen.

2. Vergütungspflicht
Bühnenmäßige öffentliche Aufführungen sind in der Regel zu vergüten.
a) Eine bühnenmäßige Aufführung liegt vor, wenn die Darbietung ei-
nes Werkes in einem bewegten Spiel (mit oder ohne Kostüme, Requisi-
ten usw.) erfolgt. Das Werk selbst braucht kein Bühnenwerk zu sein, es
genügt z.B. auch die Darstellung eines Romans. Eine bloße Lesung mit
verteilten Rollen ist keine bühnenmäßige Aufführung.
b) Zum Begriff der Öffentlichkeit (s. o. II. 1)

IV. Herstellung und Vervielfältigung von Hörfunk- und Fernsehsendungen
und Einsatz von audio-visuellen Medien

1. Herstellung (§ 31ff. UrhG)
Werden innerhalb der Schule Hörfunksendungen oder audio-visuelle
Medien geschaffen unter Verwendung geschützter Wort- bzw. Musik-
werke, sind regelmäßig entsprechende Erlaubnisse einzuholen.

Die Aufnahme von Schulkonzerten auf  Ton- und Bildtonträger ist auf-
grund des Pauschalvertrages mit der GEMA zulässig und abgegolten.
Die Abspielung dieser Aufnahmen innerhalb der Schule ist zulässig,
soweit die Veranstaltung nicht öffentlich ist (s. o. II. 1).

2. Vervielfältigung
a) Zulässigkeit

Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerbildung und der Lehrerfortbil-
dung dürfen einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken, die inner-
halb einer Schulfunksendung gesendet werden, durch Übertragung der
Werke auf Bild- oder Tonträger (Mitschnitte) herstellen. Die Bild-
oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht verwendet werden. Die
Aufzeichnungen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie sind
spätestens am Ende des auf die Übertragung der Schulfunksendung
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folgenden Schuljahres zu löschen, es sei denn, daß dem Urheber eine
angemessene Vergütung gezahlt wird.

Folgende Richtlinien sind zu beachten:

An- und Absage der Sendungen sind mitzuschneiden (Quellenan-
gabe). Über alle Aufnahmen und Löschungen ist ein Tagebuch zu
führen, das folgende Angaben enthalten muß: Titel der Sendung, Auf-
nahmedatum und Löschungsdatum. Die Bänder sind sorgfältig zu ver-
wahren.

Schulen dürfen Sendungen, die nicht als Schulfunksendungen ausge-
wiesen sind, nicht mitschneiden. Hiervon ausgenommen sind lediglich
Sendungen, die bloße Nachrichten zum Gegenstand haben, sowie Re-
den bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder
kirchlichen Organen (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 UrhG). Ferner sind diejenigen
Sendungen, die von den Sendeanstalten zu generellem Mitschnitt frei-
gegeben sind, ausgenommen.

b) Vergütungspflicht

Die von den Schulen grundsätzlich zu zahlenden Vergütungen für mit-
geschnittene Schulfunksendungen, die über das folgende Schuljahr
hinaus aufbewahrt werden, sind in den Städten Hamburg und Mün-
chen und im Land Nordrhein-Westfalen durch Vertrag mit der GEMA
abgegolten.

V. Vervielfältigung von Programmen für die Datenverarbeitung (§ 2
Abs. 1 Nr. 1 UrhG)

1. Zulässigkeit
Programme für die Datenverarbeitung unterliegen ebenfalls dem Ur-
heberrechtsschutz, soweit es sich um persönliche geistige Schöpfungen
handelt. Die Vervielfältigung eines solchen Programms oder wesent-
licher Teile davon ist stets nur mit vorheriger Zustimmung des Berech-
tigten zulässig (§ 53 Abs. 4 Satz 2 UrhG).

2. Vergütungspflicht
Die erlaubte Vervielfältigung von Programmen für die Datenverarbei-
tung ist stets vergütungspflichtig.

VI. Vermieten und Verleihen von Vervielfältigungsstücken (§ 27 UrhG)

Das Verleihen von Büchern oder Tonträgern durch Schulbibliotheken
ist – sofern es nicht mangels Öffentlichkeit kraft Gesetzes urheber-
rechtlich irrelevant ist – auf Grund eines Pauschalvertrages zwischen
den Verwertungsgesellschaften und Bund und Ländern, der auch die
katholischen Schulen in freier Trägerschaft einschließt, abgegolten.
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